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Ulrich Scheuner

Der Schutz der Menschenrechte 
in der internationalen Gemeinschaft

Vor zehn Jahren, am 3. September 1953, trat die „Europäische Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten" in Kraft. Aus diesem Anlaß legt der Bonner 
Völkerrechtler Ulrich Scheuner eine Betrachtung über die internationale Sicherung der 
Menschenrechte vor.
Bei dem zweiten Beitrag dieser Ausgabe handelt es sich um den Wortlaut der Fest-
ansprache, die Carl J. Burckhardt, Altpräsident des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, bei der Hundertjahrfeier des Roten Kreuzes am 1. September 1963 in Genf 
gehalten hat.

1. Die Stellung des einzelnen
in der Völkerrechtsordnung

Die tiefen Wandlungen, die sich in unserem 
Jahrhundert in der internationalen Welt voll-
zogen haben, treten am sichtbarsten in Erschei-
nung in den großen Machtverschiebungen, in 
dem historischen Vorgang der Verselbständi-
gung der asiatischen und afrikanischen Völker 
oder in den technischen und wirtschaftlichen 
Vorgängen, die heute die ganze Erde umfor-
men und vereinen. Dahinter treten jene Ver-
änderungen nicht gleich deutlich in das allge-
meine Bewußtsein, die im Zusammenhang mit 
jener Wandlung die innere Struktur der inter-
nationalen Ordnung umgestalten. Sie treten 
vor allem nach zwei Richtungen hin in Erschei-
nung. Zum erstenmal in der Geschichte ist die 
Erde wirklich von einem einheitlichen System 
internationalen Rechts umspannt. Das Völker-
recht, in der europäischen Gemeinschaft ent-
standen, erfaßte während der kolonialen Pe-
riode zwar weitere Räume, aber doch nur in der 
indirekten Form der kolonialen Abhängigkeit. 
Heute nehmen — bis auf rasch schwindende 
Ausnahmen — alle Völker unmittelbar Anteil 
an der für die Staatenbeziehungen geltenden 
Völkerrechtsordnung, auch wenn diese große 
Ausdehnung ihres Bereiches manche Probleme 
hinsichtlich der Einheitlichkeit der Rechtsauf-
fassungen mit sich gebracht hat. Im Rahmen 
dieser einheitlichen Ordnung vollzieht sich 
aber auch wirtschaftlich wie politisch das Zu-
sammenwachsen der Welt zu einer Einheit, 
deren Glieder in sehr viel engerer Form mit-

einander verbunden sind als früher. Die Tech-
nik hat nicht nur die Entfernungen verringert, 
sie ermöglicht oder erzwingt auch auf vielen 
Gebieten eine internationale Zusammenarbeit. 
Auf vielen Gebieten ist internationale Koope-
ration — man denke an den Luftverkehr, das 
Funkwesen oder auch den internationalen Zah-
lungsverkehr — zu einer Voraussetzung der 
einzelmenschlichen Lebensführung geworden. 
Es gibt vielleicht keinen stärkeren Ausdruck 
der gewandelten Lage als die Einrichtung der 
Entwicklungshilfe. Wo wäre in der Staaten-
welt des 19. Jahrhunderts, in der die Staaten 
in souveräner Unabhängigkeit von ihren inne-
ren Nöten untereinander keine Notiz nahmen, 
ein Gedanke daran gewesen, daß Völker und 
Staaten einander ohne die Absicht politischer 
Machtausdehnung aus dem Gefühl einer all-
gemeinen menschlichen Solidarität heraus 
wirtschaftliche Hilfe gegeben hätten? Schon 
in diesem Vorgang klingt an, was von einer 
zweiten Seite her die Struktur der internatio-
nalen Gemeinschaft verändert. Die Staaten-
welt des 19. Jahrhunderts ruhte auf dem Ge-
danken, daß die internationalen Beziehungen 
sich streng auf die Staaten beschränkten. Der 
einzelne trat in dieser diplomatischen Welt nur 
mittelbar, als Bürger und Schützling seines 
Staates, also gewissermaßen als Objekt der 
internationalen Vorgänge in Erscheinung. Die 
Souveränität der Staaten schirmte ihre innere 
Ordnung gegen Einwirkungen anderer Staa-
ten, auch gegen ein Eingreifen internationaler 
Instanzen ab. Demgegenüber wird heute im 
Völkerleben wieder der Einzelmensch durch 



die Hülle des Staates hindurch sichtbar. Die 
Völkerrechtsordnung knüpft in steigendem 
Maße durch die Staaten hindurch auch zu den 
Individuen Beziehungen. Die Ausbildung einer 
internationalen Gewähr für die menschlichen 
Fundamentalrechte ist nur eine der Formen, in 
denen sich heute die unmittelbare Hereinbe-
ziehung auch individueller Lebensvorgänge 
in die internationale Ordnung vollzieht. Der 
Mensch rückt auch sonst in den Bereich des 
internationalen Rechts. Nach 1945 ist erstmals 
der Versuch unternommen worden, Individuen 
für völkerrechtliches Handeln verantwortlich 
zu machen, indem man Staatsmänner und mili-
tärische Führer vor ein internationales Straf-
gericht stellte, um sie für Friedensbruch, 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen. In 
einem gewissen Umfang werden Einzelperso-
nen heute auch bereits vor internationalen 
Gremien und Gerichten als Antragsteller und 
Parteien zugelassen. Die scharfe Scheidelinie, 
die früher die Individuen streng von der Welt 
der internationalen Gemeinschaft ausschloß, 
sie durch ihre Staaten mediatisierte, wird heu-
te immer m 1ehr durchbrochen ).

In dem Gedanken eines internationalen Schut-
zes menschlicher Grundfreiheiten prägt sich 
die neue Entwicklung an einer entscheidenden 
Stelle aus. Hier wird das Zusammenwachsen 
der Welt deutlich, das sich auf die Idee der 
Einheit und der fundamentalen Gleichheit aller 
Menschen gründet. Zugleich wird aber auch 
erkennbar, daß sich die Völker der Erde in 
gewissen gemeinsam anerkannten Grundwer-
ten begegnen. Eine Gewähr persönlicher Rech-
te ist nur denkbar auf dem Grunde einer An-
erkennung der Würde und der Selbständig-
keit der menschlichen Persönlichkeit; sie bringt 
Anerkennung bestimmter Vorstellungen über 
Recht und Gerechtigkeit mit sich, die mithin als 
gemeinsames Gut der Völkergemeinschaft gel-
ten müssen. In der Tat enthält der Menschen-
rechtsgedanke im internationalen Recht nichts 
anderes als die Forderung einer gemeinsamen 
ethischen Grundkonzeption des Menschen, 
über alle Gegensätze der politisch-sozialen

Ordnung und der kulturellen und religiösen 
Traditionen hinweg. Es ist die Idee eines inter-
nationalen Ethos, die hier aufscheint, ethischer 
Grundwerte, die durch die ganze Völkerge-
meinschaft hindurch Achtung und Befolgung 
finden sollen2).

1) Eine lebendige Darlegung des Wandels in der 
Stellung des Einzelmenschen im Völkerrecht bei 
Georg Dahm. Die Stellung des Menschen im Völker-
recht unserer Zeit. 1961.

2) Zur Idee eines internationalen Ethos Max Huber, 
Die Friedens-Warte 53 (1956), S 305 ff.; D. Schind-
ler jr., Völkerrecht und Zivilisation, Schweiz. Jb. f. 
intern. Recht 13 (1957), S. 79 ff.; Georg Schwarzen-
berger, The Fiontiers of International Law, 1962, 
S. 65 ff.
3) Vgl. zu diesem Problem B.V.A. Röling, Inter-
national Law in an Expanded World, Amsterdam 
1960.

Die hier auftauchenden Probleme sollen 
keineswegs verkleinert werden. Kann man 
wirklich noch von einer gemeinsamen 
Konzeption menschlicher Werte, ja, auch 
nur der internationalen Rechtsordnung zwi-
schen der westlichen und der kommunisti-
schen Welt sprechen? Oder wird hier nur ein 
fundamentaler Gegensatz durch die Formel der 
Koexistenz verhüllt? So tief der Riß ist, wird 
man diese Frage dennoch bejahen müssen. 
Nach manchen früheren Schwankungen er-
kennt die sowjetische Völkerrechtswissen-
schaft gemeinsame Rechtsgrundlagen aller 
Staaten an. Und in einem freilich von der 
Wirklichkeit zu oft verdunkelten Sinne liegt 
auch dem Marxismus die Sorge um den Men-
schen, die Überwindung seiner Selbstentfrem-
dung, seine Befreiung am Herzen. Auch nach 
einer anderen Seite gilt diese Gemeinsamkeit. 
In manchen neuen Nationen haben sich Zwei-
fel erhoben, ob nicht das überlieferte Völker-
recht allzusehr vom Denken Europas, zu wenig 
aber von den Auffassungen anderer Zivilisa-
tionen geprägt sei. Die nähere Betrachtung 
zeigt indes, daß sich diese Bedenken auf Ein-
zelgebiete begrenzen lassen, daß im'ganzen 
die internationale Ordnung nicht einseitige 
Züge trägt, sondern das Ergebnis eines lan-
gen ausgeglichenen Prozesses der Fortbil-
dung da 3rstellt ).

Ein geschichtlicher Rückblick zeigt übrigens, 
daß die rechtliche Verbindung zwischen Indi-
viduum und internationaler Ordnung keine 
volle Neuerung darstellt, sondern daß das 
Recht hier anknüpfen kann an ältere Vorstel-
lungen, die nur in einer Zeit stärkster Beto-
nung der Staatssouveränität, wie es das 19. 
Jahrhundert darstellte, ganz zurückgedrängt 



worden waren. In der älteren Anschauung 
stellte das jus gentium, das Recht der Völker, 
dessen Grundlagen man dem Naturrecht zu-
rechnete, eine alle Menschen verbindende Ord-' 
nung dar. Daher konnte auch aus dieser Rechts-
ordnung eine unmittelbare Berechtigung ein-
zelner Menschen hervorgehen, wie es sich etwa 
im Kriegsrecht oder in der Stellung des 
Fre 4mden zeigte ). Auch ging diese Zeit noch 
von der Auffassung aus, daß eine Gemeinsam-
keit der Rechtsprinzipien zwischen der inter-
nationalen Ordnung und dem Rechtssystem 
der einzelnen Staaten bestehen müsse5).

4) Zu dieser unmittelbaren Verbindung zwischen 
Individuum und dem Recht der Nationen bei Gro- 
tius und in Resten bei Vattel siehe Peter P. Remec, 
The Position of the Individual in International Law 
according to Grotius and Vattel, 1960, S. 27 f., 103, 
175 f.
5) So noch Vattel. Le droit des gens 1758, Prli- 
minaires §9 3—10.
6) Siehe Röling a. a. O., S. 17 ff., 26 ff.

4) Zum Ursprung der Menschenrechte jetzt J. 
hatec, England und die Geschichte der 
und Bürgerrechte, 1956.

Als sich die Macht der europäischen Staaten nach 
Ubersee auszudehnen begann, ist der spanische 
Theologe Francisco de Vitoria, einer der Be-
gründer des neueren Völkerrechts, noch als 
selbstverständlich von einem gleichen Recht 
aller Menschen, auch der barbarischen Stämme, 
ausgegangen. Erst in der Folge schränkte man 
die volle Geltung der Regeln des Völkerrechts 
auf die christlichen Nationen, oder wie man 
sie im 19. Jahrhundert schon in leichter Er-
weiterung nannte, die zivilisierten Nationen 
ein 6). Die entscheidende Zurückdrängung des 
Einzelmenschen aus der internationalen Sphäre 
vollzog sich mit dem Aufstieg des Souveräni-
tätsgedankens. Der souveräne Staat sammelte 
bei sich alle Beziehungen nach außen. Das Völ-
kerrecht wurde mit dem Ausgang des 18. Jahr-
hunderts ausschließlich ein Recht zwischen 
Staaten, in dem für den einzelnen kein Platz 
mehr war. Zugleich wurde die Brücke zwischen 
den Rechtsgrundsätzen der inneren .Ordnung 
der Staaten und denen der Staatengemein-
schaft abgebrochen. Der souveräne Staat for-
derte volle Unabhängigkeit in seiner internen 
Rechtsgestaltung und wies jede Bindung, die 
ihm hier aus der internationalen Sphäre auf-
erlegt werden könnte, zurück. Das 19. Jahr-
hundert richtete mit dem Verbot der Inter-
vention anderer Staaten, oder auch der Staa-
tengemeinschaft, in die inneren Angelegenhei-

ten eines Landes mit Nachdruck diese Tren-
nungslinie zwischen nationalem Recht und 
Völkerrecht auf.
Es hängt mit diesem Auseinandertreten der 
Rechtssphären des inneren Staatsrechts und 
des Völkerrechts zusammen, daß der Gedanke 
der Menschenrechte sich zunächst nur als Be-
standteil des nationalen Rechts entfaltete und 
nur gewisse Ausstrahlungen von ihm in die 
internationale Sphäre hinausreichten. Der Ge-
danke, daß jedem Menschen bestimmte unver-
lierbare Rechte gegeben seien, die er auch 
gegenüber den staatlichen Gewalten zu be-
haupten vermag, entstammte dem naturrecht-
lichen Denken. Seinen Ursprung fand er in den 
Verfassungskämpfen des 17. Jahrhunderts in 
England, wo sich erstmals die alten, mehr stän-
disch gedachten Freiheiten mit dieser natur-
rechtlichen Vorstellung ursprünglicher Rechte 
verbanden 7). Von der Aufklärung weiterge-
tragen, fanden fundamentale Rechte der Men-
schen zum ersten Male ausdrücklich Anerken-
nung in den Verfassungen, die sich eine Reihe 
der amerikanischen Einzelstaaten 1776 gaben, 
und später in der Verfassung der Vereinigten 
Staaten selbst und ihrer Ergänzung vom Jahr 
1799. Von dort griff der Gedanke nach Frank-
reich hinüber, dessen Erklärung der Menschen-
rechte von 1789 den Ausganspunkt für die 
europäische Folgezeit bildete. Auf diesem 
Wege erfuhren die Menschenrechte freilich 
eine gewisse Wandlung. Während sie im an-
gelsächsischen Raume noch die Verbindung mit 
einer religiös bestimmten weiten Sicht der 
menschlichen Natur bewahrten, trug die fran-
zösische Erklärung viel stärker einen ratio-
nalen und individualistischen Zug. In Deutsch-
land faßte die Idee der Freiheits- und Bürger-
rechte in den süddeutschen Ländern nach 
1815, im übrigen erst nach 1848 Fuß.

Während sich so in den einzelnen Staaten der 
Gedanke der Grundrechte ausbreitete, konnte 
er sich im internationalen Bereich nur an eini-
gen Punkten indirekt auswirken. Denn hier 
ging ®s nach der herrschenden Auffassung nur 
um Rechte und Pflichten der Staaten. Die 
Stellung des einzelnen Menschen zu regeln, 



war den Staaten nach ihrem Belieben über-
lassen.

2. Humanitäre Bestrebungen
im Zeitalter der nationalen Souveränität

Die Französische Revolution hatte in ihren 
Anfängen noch an eine Ausbreitung der Men-
schenrechte über alle Länder gedacht. Die Ver-
fassungen des 19. Jahrhunderts hatten nicht 
mehr den Menschen, sondern den Staatsbürger 
des Einzelstaates vor Augen. Nach außen hin 
aber stand das Interventionsverbot — wenn 
auch mehr aus einer Ablehnung der restau- 
rativen Eingriffe der Mächte der Hl. Allianz 
nach 1815 entstanden — einer Einwirkung der 
Staatengemeinschaft auf die innere Ordnung 
eines Landes entgegen. Trotzdem verlor die 
internationale Entwicklung den einzelnen nicht 
ganz aus den Augen. In den Verträgen finden 
wir nicht selten Bestimmungen, die den Staaten 
die Pflicht auferlegen, die Religionsfreiheit 
ihrer Untertanen in neuerworbenen Gebieten 
zu achten. Die Bekämpfung der Sklaverei, die 
sich unter der Führung Englands seit den 20er 
Jahren in der Staatengemeinschaft durchsetzte, 
legte die Axt an die Wurzel einer der dunkel-
sten Konsequenzen der Kolonialzeit. Vor allem 
aber ist hier die Einrichtung der humanitären 
Intervention zu nennen, mit der die Groß-
mächte im 19. Jahrhundert — wenn auch nicht 
ohne politische Nebenzwecke — den Schutz der 
Christen in den türkischen Gebieten wahr-
nahmen. Auf dem Berliner Kongreß traten die 
Mächte nachdrücklich für Religionsfreiheit und 
Gleichstellung der Juden in den neuen balka-
nischen Staaten ein 8). In der Staatenpraxis des 
19. Jahrhunderts bildete diese humanitäre In-
tervention der Mächte eine anerkannte, wenn 
auch rechtlich nicht unbestrittene Erscheinung. 
Aber sie diente jedenfalls — mochten politische 
Tendenzen mitwirken und mochte sie im wesent-
lichen auf die Gebiete des türkischen Reiches 
und Südosteuropas sich räumlich begrenzen — 
einem Vorgehen zum Schutz bestimmter Grund-
forderungen der Menschlichkeit, vor allem der 
persönlichen und religiösen Freiheit. Auch nach 
einer anderen Seite wirkte sich im 19. Jahr-
hundert die führende Stellung der Großmächte 
im Sinne eines Schutzes grundlegender mensch-

lieber Rechte aus. Wiederum nicht ohne poli-
tischen Hintergrund, traten die europäischen 
Mächte während des ganzen 19. Jahrhunderts 
nachdrücklich für einen ausreichenden Rechts-
schutz des Fremden in der Völkerwelt ein. 
Das mußte gewiß in erster Linie den Europäern 
zugute kommen, die sich über die Welt ver-
breiteten, aber diese Sicherung von Leben, 
Freiheit und Eigentum bewirkte doch eine 
nachhaltige Förderung und Sicherung des inter-
nationalen Handels und Verkehrs. Es wurde 
damit ein Mindeststandard an Schutz aufrecht-
erhalten, dessen Bedeutung wir vielleicht erst 
heute ganz zu erkennen vermögen, wo unter 
dem Zeichen neuerworbener Souveränität 
diese Rechtsstellung abbröckelt8). Kann also 
für die Zeit vor 1914 noch nicht von einem 
internationalen Bestreben zur Gewährleistung 
menschlicher Fundamentalrechte in ihrer Ge-
samtheit gesprochen werden, weil die Lehre 
der einzelstaatlichen Souveränität dem entge-
genstand, so sind doch wenigstens gewisse 
Ansätze in dieser Richtung festzustellen.

8) Zur humanitären Intervention siehe Dahm, Völ-
kerrecht, Bd. 1 (1958), S. 420 f.

9) über den völkerrechtlichen „Mindeststandard" 
des Fremden siehe D. Schindler jr., Gleichberechti-
gung von Individuen als Problem des Völkerrechts, 
Zürich 1957, S. 28 ff.; K. Doehring, Die allgemeinen 
Regeln des völkerrechtlichen Fremdenrechts und das 
deutsche Verfassungsrecht, 1963, S. 68 ff.

3. Die Zeit des Völkerbundes

Für die Auffassungen des modernen Völker-
rechts bildet im allgemeinen der Ausgang des 
ersten Weltkrieges eine entscheidende Wende. 
Mit ihm folgt die grundlegende Wandlung in 
der Beurteilung des Krieges, die zum Verbot 
des Angriffskrieges und zur Ausarbeitung 
internationaler Sicherheitssysteme geführt hat. 
Damals setzt auch die wachsende Kritik am 
Souveränitätsbegriff ein, die stattdessen die 
Solidarität der Staatenwelt und die Bindung 
aller Staaten durch die gemeinsame Rechtsord-
nung betonte. Es ist daher auffallend, daß in 
der Frage der Menschenrechte dieser Wandel 
erst nach dem zweiten Weltkriege einsetzt. Der 
Grund hierfür liegt wohl in verschiedenen Mo-
tiven. Einmal wirkte der Souveränitätsgedanke 
noch stark genug, um die Siegermächte zö-
gern zu lassen, als Großmächte, die so oft in 
der Vergangenheit anderen gegenüber auf 
humanitären Grundsätzen bestanden hatten, 
nun für ihre eigene innere Ordnung inter-



nationale Bindungen zu übernehmen. Darum 
wurde auch Deutschland, das, wenn auch be-
siegt, Großmacht blieb, keine solche Verpflich-
tung auferlegt, sondern man wandte sich mit 
einer solchen Forderung nur an kleinere Staa-
ten. Sodann konnte man bei der Ausdehnung 
der kolonialen Herrschaft erwarten, daß be-
stimmte Grundsätze des Völkerrechts weithin 
Beachtung finden würden. Endlich aber wollte 
man auch nicht die entstehende Organisation 
des Völkerbundes mit einer so schwierigen 
Aufgabe wie der Gewähr einer solchen Ver-
bürgung belasten. Es wurden 1919 daher nur 
begrenztere Vorkehrungen getroffen. Denjeni-
gen Staaten Osteuropas, die neu gegründet 
oder wesentlich erweitert waren, legten die 
Hauptmächte in den Minderheitenverträgen — 
deren Muster der polnische Vertrag vom 28. 6. 
1919 war — die Pflicht auf, allen Staatsbürgern 
(auch den hinzukommenden) die volle staats-
bürgerliche Gleichheit und Schutz von Leben 
und Freiheit zu gewähren. In dem Briefe, den 
der französische Ministerpräsident Clemenceau 
als Vorsitzender der Friedenskonferenz am 
24. Juni 1919 an den polnischen Staatspräsi-
denten Paderewski richtete, der sich gegen 
diese Verpflichtung gewandt hatte, nahm der 
französische Staatsmann, ganz im Sinne der 
europäischen Tradition, auf die Praxis der 
humanitären Intervention des vergangenen 
Jahrhunderts Bezug — er zitierte sogar Bis-
marck — und bezeichnete die Sorge für den 
Schutz dieser Bevölkerungen als eine Verant-
wortlichkeit der Mächte. Die Minderheiten-
verträge haben gewiß diesen Schutz nicht voll 
gewährleisten können. Aber vergleicht man sie 
mit dem, was nach ihrer Zerstörung über die 
Völker kam, bis hin zum Völkermord und 
zur Zwangsaustreibung, so wird man ihre 
hohe Bedeutung anerkennen müssen10 ).

10) Der Brief Clemenceaus bei H. Kraus, Das Recht 
der Minderheiten, 1927, S. 43 ff. Die Minderheiten-
verträge hat Carl Georg Brun (Gesammelte Schrif-
ten zur Minderheitsfrage, 1933, S. 30) treffend ge-
kennzeichnet: „Wir dürfen somit den völkerrecht-
lichen Zweck der Minderheiten vertrage folgender-
maßen bestimmen: Sicherstellung gewisser allge-
meiner Grundsätze der europäisch-abendländischen 
Rechtsordnung gegen die destruktiven Tendenzen 
des Nationalitätenkampfes.“

Die Einführung der Verträge zugunsten der 
Minderheiten wurde aber in den 20er Jahren 

auch zum Anstoß für die Entwicklung der Idee 
eines allgemeinen Schutzes der Menschen-
rechte. Das Institut de Droit International nahm 
hierfür schon 1921 Vorarbeiten auf und ge-
langte 1929 zur Annahme einer „Erklärung 
der internationalen Rechte des Menschen" 11).  
Zwar beschränkte sich dieser Entwurf noch 
darauf, den Schutz nicht durch Ausstattung der 
Individuen mit Rechten, sondern vielmehr 
durch Auferlegung entsprechender Pflichten an 
die Staaten zu gewähren, aber die Richtung 
war damit für die weitere Entwicklung ge-
wiesen. Das Aufleben des Nationalismus und 
die wachsenden Spannungen der 30er Jahre, 
verbunden mit der Mißachtung, die die Idee 
menschlicher Rechte in den totalitären Staaten 
erfuhr, haben freilich in diesem folgenden Jahr-
zehnt die Entwicklung nicht fortschreiten 
lassen, sondern vielmehr schwere Rückschläge 
herbeigeführt.

4. Die Menschenrechtserklärung
der Vereinten Nationen (1948)

So blieb es der Zeit nach dem zweiten Welt-
kriege vorbehalten, den Gedanken eines inter-
nationalen Schutzes menschlicher Grundrechte 
erstmals in der praktischen Durchführung auf-
zugreifen. Die Lage hatte sich nun nach allen 
Richtungen hin gewandelt. Die Leiden der Völ-
ker und Einzelmenschen unter Krieg und Ge-
waltherrschaft sprachen eine zu deutliche 
Sprache und standen so sehr vor aller Augen, 
als daß man sich der Dringlichkeit des Verlan-
gens nach wirksamen internationalen Maß-
nahmen zur Sicherung fundamentaler Prin-
zipien der Menschlichkeit hätte entziehen kön-
nen. Das Souveränitätsdogma war ernstlich er-
schüttert, und noch konnte man nicht ahnen, 
daß es sowohl von der Sowjetunion wie von 
den neu entstandenen Staaten eine so ausge-
dehnte Neubelebung erfahren würde. Endlich 
aber war nun der Gedanke der internationalen 
Zusammenarbeit stark genug, um die Verant-
wortung für diese Aufgabe auf sich zu nehmen. 
So sahen schon die ersten Vorentwürfe für die 
Satzung der Vereinten Nationen die Erwäh-

11) Text im Annuaire de l'Institut de Droit Inter-
national, 1929, II, S. 298 ff. Zur ganzen Entwicklung 
nach 1918 siehe Mandelstam, Recueil des Cours de 
l’Academie de la Haye 38 (1931 IV), S. 142 f.: E. 
Hamburger, Recueil, Bd. 97 (1959 II), S. 378 ff. 



nung der Achtung vor den Menschenrechten 
als eines der Prinzipien der universalen Staa-
tenorganisation vor. In der Satzung der Ver-
einten Nationen hat diese Hervorhebung der 
Menschenrechte noch erheblich an Gewicht ge-
wonnen. Die Präambel nennt die Bekräftigung 
des Glaubens an fundamentale menschliche 
Rechte als Aufgabe der Vereinigung und weist 
den Schutz dieser Rechte den Vereinten Natio-
nen ausdrücklich als Aufgabe zu. Im Unter-
schied zum Völkerbund, in dessen Satzung sich 
eine solche Bestimmung nicht vorfand, ist also 
nunmehr den Vereinten Nationen eine un-
mittelbare Verpflichtung auferlegt, auf diesem 
Felde tätig zu werden.
In der Tat ist man in den Vereinten Nationen 
alsbald ans Werk gegangen, um dieser Zielset-
zung nachzukommen. Die erste Vollversamm-
lung nahm bereits eine Entschließung an, die 
die Einsetzung einer Menschenrechtskommis-
sion forderte. Im Rahmen der Organisations-
struktur der Vereinten Nationen fiel die Auf-
gabe der formellen Einsetzung dem Wirt-
schafts- und Sozialrat zu, dem in Vorbereitung 
von Beschlüssen der Vollversammlung die Be-
handlung von Fragen des wirtschaftlichen und 
sozialen Bereichs aufgetragen ist und dem Art. 
62 der Satzung ausdrücklich auch die Men-
schenrechte als Tätigkeitsfeld zuweist. Den 
Vorsitz in dieser Kommission übernahm die 
Witwe des Präsidenten Franklin D. Roosevelt, 
Frau Eleanor Roosevelt. Als erste Aufgabe 
stellte sich die Kommission die Ausarbeitung 
einer allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte, die im Herbst 1948 den Wirtschaftsrat 
passierte und nach eingehender Beratung in 
der Vollversammlung von dieser am 10. De-
zember 1948 verabschiedet wurde. Es ist be-
merkenswert, daß sich die kommunistischen 
Staaten, deren Anträge nicht durchdrangen, so-
wohl in den Kommissionen wie bei der End-
abstimmung der Stimme enthielten, als diese 
grundlegende Erklärung angenommen wurde. 

len Charakter anstrebt. So finden sich in der 
Erklärung zunächst die überlieferten Freihei-
ten des Lebens, der persönlichen Sicherheit und 
Freiheit der Freizügigkeit, der Freiheit der 
Meinung, des Gewissens und der Religion so-
wie des Versammlungsrechts. Daneben aber 
beginnt das Recht auf Arbeit, verbunden mit 
der freien Wahl des Arbeitsplatzes, sich zu ver-
wirklichen, aber nicht durch freies Wirken des 
einzelnen, sondern nur durch eine entspre-
chende staatliche Beschäftigungspolitik. Fer-
ner finden wir — ein sozialpolitischer Gedanke 
— ein Recht auf Muße und Ruhe, einschließlich 
vernünftiger Begrenzung der Arbeitszeit. Auch 
hier haben wir wieder mehr ein Prinzip vor 
uns, das sich an den staatlichen Gesetzgeber 
richtet, als ein individuelles Freiheitsrecht. Im 
Rahmen der ganzen Erklärung haben diese 
sozialen Rechte aber ihren guten Sinn. Wie die 
Freiheitsrechte überhaupt, wenden sie sich an 
alle Staaten als ein beispielhaftes Dokument, 
das anzunehmen und in ihrer Gesetzgebung zu 
befolgen die Mitglieder der Vereinten Natio-
nen auf sich nehmen sollen.

Das führt zu der wichtigen Frage, welche recht-
liche Tragweite der Menschenrechtserklärung 
zukommt. Sie ist als Entschließung der Voll-
versammlung angenommen, nicht als Abkom-
men den einzelnen Mitgliedstaaten zur Unter-
zeichnung vorgelegt worden. Sie ist also keine 
bindende Vertragsverpflichtung, sondern we-
niger. Man hat über das Maß rechtlicher Bin-
dung, das die Erklärung enthält, viel disku-
tiert. Manche versuchten, die Deklaration als 
Ausdeutung der in der Satzung der Vereinten 
Nationen stehenden Grundsätze des Schutzes 
fundamentaler menschlicher Rechte zu deuten, 
andere wiesen darauf hin, daß eine Entschlie-
ßung der Vollversammlung, wenn auch nicht 
bindend, doch gewisse Wirkungen mit sich 
bringen könne. Man wird wohl die richtige 
Mitte halten, wenn man feststellt, daß die Men-
schenrechtserklärung keine strenge Verpflich-
tung im rechtlichen Sinne begründet (und be-
gründen wollte), daß sie aber für die Mitglie-
der die allgemeine Verpflichtung der Satzung 
konkretisiert und daher eine Richtlinie ihres 
Verhaltens darstellt. Zudem kommt der Er-
klärung eine Bedeutung als Grundsatzfest-
stellung zu, an die die Organe der Vereinten 
Nationen sich halten sollen. Darüber hinaus 
wird man gewisse grundlegende Rechtsver-



bürgungen auch als Bestandteile der das Völ-
kerrecht durchziehenden allgemeinen Rechts-
prinzipien, d. h. gemeinsamer alle Nationen 
ve

12
rbindender Sätze des Völkerrechts ansehen 

können ).  Tatsächlich haben die in der Men-
schenrechtserklärung enthaltenen Sätze eine 
bedeutende Ausstrahlung entfaltet. Nicht 
wenige der neu entstandenen Staaten haben 
von dorther in ihren Verfassungen Grund-
rechtserklärungen übernommen. Vor allem hat 
sich aber, wie noch zu zeigen sein wird, die 
Praxis der Vereinten Nationen immer wieder 
an diesen Grundlagen orientiert.

5. Entwürfe zu einer Konvention
der Menschenrechte

Es war von vornherein die Absicht der Bear-
beiter der Erklärung der Menschenrechte, daß 
man nicht bei dieser lockeren Form der Fest-
legung bleiben wollte. Der Erklärung sollte 
vielmehr die Ausarbeitung einer Konvention 
der Menschenrechte folgen, deren Annahme 
die Staaten dann mit echter rechtlicher Ver-
bindlichkeit belasten würde. Die Menschen-
rechtskommission machte sich, wieder unter 
dem Vorsitz von Mrs. Eleanor Roosevelt, er-
neut an die Arbeit. Sie stand nun freilich vor 
einer sehr viel schwierigeren Aufgabe. Die 
allgemeine Deklaration konnten die Mitglie-
derstaaten annehmen, in dem Bewußtsein, damit 
nur Prinzipien, aber keine präzisen rechtlichen 
Verbindlichkeiten auf sich zu nehmen. Das 
Ziel der auszuarbeitenden Konvention sollte 
aber von vornherein die Ausarbeitung von 
Maßstäben sein, die die Staaten später als 
verbindlich anerkennen sollten. So zog sich die 
Ausarbeitung länger hin und gab zu genauerer 
Erörterung über jede Textfassung Anlaß. Zu-
gleich zeigte sich auch eine gewisse Wandlung 
in der inhaltlichen Gestaltung. Hatten in der 
Erklärung noch die Freiheitsrechte, wenn auch 
durch soziale Verheißungen ergänzt, im Mittel-
punkt gestanden, so wurde in diese Entwür-
fe das Moment der sozialen Rechte noch in 
verstärktem Maße ausgenommen. Die Fassun-
gen der Freiheitsrechte lehnen sich eng an die 
Erklärung an. Daneben aber sehen wir nun

12) Zur Verbindlichkeitsform dieser Erklärung sie-
he N Robinson, The Universal Declaration of Hu-
man Rights, 1958, S 33 ff.; H. Guradze, Der Stand 
der Menschenrechte im Völkerrecht, 1955, S. 157 ff. 

ein Recht auf Erziehung, auf freie Teilnahme 
am Kulturleben oder ein Recht auf einen ange-
messenen Lebensstandard auftauchen. Solche 
Verbürgungen lassen sich praktisch nur als 
Verpflichtung der Staaten rechtlich überhaupt 
erfassen.
1954, als die Entwurfsfassung vor die Voll-
versammlung gelangte, erteilte diese den 
neuen Auftrag, statt einer Konvention de- 

‘ren zwei: eine für die politischen und bür-
gerlichen Rechte, die andere für die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte zu ent-
werfen.
Was den Inhalt der dieser Weisung entspre-
chend aufgestellten beiden Entwürfe anlangt, 
so gehen sie von der Erklärung der Men-
schenrechte aus, aber die von ihnen entwor-
fenen Kataloge von Rechten greifen erheb-
lich weiter aus. Unter den politischen und bür-
gerlichen Rechten erscheint das Recht auf Le-
ben, Freiheit und Sicherheit der Person, auf 
menschliche Behandlung in Haft und recht-
liches Gehör vor Gericht, ferner Freiheit der 
Meinung und der Religion, Vereins- und Ver-
sammlungsfreiheit, Schutz der Familie und Zu-
gang zu öffentlichen Ämtern. In Fällen eines 
öffentlichen Notstandes können, abgesehen 
von gewissen fundamentalen Verbürgungen, 
Abweichungen von den Grundrechten vor sich 
gehen. Ein Menschenrechtsausschuß von 9 Per-
sonen ist im Entwurf vorgesehen, der Fälle un-
tersuchen und vermitteln kann, aber nur auf 
Anruf eines Staates, nicht von Individuen. Die 
zweite Konvention, die die wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte betrifft, kennt als 
soziale Grundrechte das Recht auf Arbeit und 
günstige Arbeitsbedingungen, das Recht auf 
Erziehung und soziale Sicherheit, endlich den 
Schutz der Familie. Im ganzen sind die Bestim-
mungen dieser Konvention vager, und für sie 
ist auch keine Kommission vorgesehen. Mit 
der Ausarbeitung der beiden Entwürfe war ein 
erstes wichtiges Stadium auf dem Wege zu 
einer Realisierung dieser Vereinbarungen er-
reicht.
Auf dieser Linie hat sich weitere Arbeit voll-
zogen. In langsamer Folge sind einzelne Arti-
kel der Vollversammlung vorgelegt und von 
ihr beraten worden. Dennoch erscheint es als 
wenig wahrscheinlich, daß es in naher Zukunft 
zu einer Fertigstellung dieser Konventionen 
kommen könnte. Im Laufe der Beratungen ha-
ben sie den Zug einer weitausgreifenden 



idealen Rechtsverbürgung angenommen, die 
nicht so leicht ein Staat als Norm für sich an-
zunehmen vermag. Zudem haben Resolutionen 
der Vollversammlung an den Beginn jeder der 
beiden parallelen Konventionsentwürfe die 
Anerkennung des Rechts jedes Volkes auf 
Selbstbestimmung, auf das Recht, seinen po-
litischen Status frei zu bestimmen, gestellt. 
Auch dieses politische Prinzip hat nicht bei allen 
Mitgliedstaaten das Interesse an der Konven-
tion verstärkt, wenn auch die meisten Natio-
nen gerade der zur Selbständigkeit gelangten 
Kontinente diesen Grundsatz ganz besonders 
in den Vordergrund rücken.

Man darf annehmen, daß die weitere Beratung 
der Entwürfe noch längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Wenn man schon daran gedacht 
hatte, im Rahmen der Vereinten Nationen auch 
Einrichtungen zur Durchsetzung dieser Rechte, 
einen Hohen Kommissar für Menschenrechte 
oder eine Kommission mit wirklichen Befug-
nissen der Entgegennahme von Beschwerden 
und von Untersuchungen zu schaffen, so er-
scheinen diese Pläne heute noch stark in die 
Ferne gerückt 13 ). Man wird auch bei nüchterner 
Überlegung zugeben müssen, daß ihrer Ver-
wirklichung große Hindernisse entgegenstün-
den. Kann man heute wirklich schon davon 
ausgehen, daß überall auf der Welt der Bo-
den für die Anwendung menschlicher Grund-
freiheiten vorbereitet ist? Man darf gewiß 
feststellen, daß das Bekenntnis aller Staaten, 
auch der neuen Nationen Asiens und Afrikas, 
zu Fundamentalrechten des Menschen ein er-
freulich positives ist. Aber die Durchsetzung 
und Sicherung der Menschenrechte ist keine 
isolierte rechtliche Maßnahme. Soll sie im Sinne 
echter Gewähr erfolgen, so fordert sie auch 
eine entsprechende Struktur des Staates, for-
dert rechtsstaatliche Einrichtungen und eine 
freiheitliche Verfassung. Diese Erfordernisse 
werden besonders deutlich, wenn man den 
Blick auf die Staaten der kommunistischen 
Welt richtet. In ihren Verfassungen finden 
sich Rechte der Einzelmenschen, vorwiegend 
freilich in einem sozialen Sinne verstanden, 
der sie in das Ganze der sozialistischen Ord-

13) Zur Arbeit an den beiden Konventionen siehe 
M Moskowitz, Human Rights and World Order, 
London 1959; E. Friesenhahn, Art. Menschenrechte 
in Strupp-Schlochauer, Wörterbuch d Völkerrechts, 
Bd 2 (1961). S 514 f

nung eingefügt. Aber die ganze politische und 
soziale Ordnung dieser Staaten läßt es weit-
gehend gar nicht zu, daß Grundfreiheiten im 
überlieferten Sinne zur Auswirkung kommen. 
Mögen heute die Achtung der persönlichen Frei-
heit und die Beachtung der Grundsätze eines 
geordneten Gerichtsverfahrens in der kom-
munistischen Welt stärker geworden sein als 
in der Epoche Stalins, wenn man an Freizügig-
keit, Freiheit der Meinung, der Kunst und der 
Religion denkt, so wird der Abstand zwischen 
einem Lippenbekenntnis zu Grundrechten und 
ihrer realen Erfüllung in der kommunistischen 
Welt klar erkennbar. Faßt man diese struktu-
rellen Schwierigkeiten einer effektiven Siche-
rung der Fundamentalrechte ins Auge, so wird 
die bestehende Zurückhaltung in den Verein-
ten Nationen gegenüber dem Gedanken einer 
rechtlichen Überwachung der Beobachtung der 
Grundrechte durch die einzelnen Staaten eher 
verständlich. An deren Stelle tritt aber, wie 
nun darzulegen sein wird, eine politische 
Bemühung der Vereinten Nationen, dem Prin-
zip menschlicher Rechte in der Staatenwelt 
durch die Aktion ihrer politischen Organe zu 
dienen.

6. Die Vereinten Nationen
als Schützer der Menschenrechte

Das Werk der Vereinten Nationen für die 
Menschenrechte läßt sich nicht allein aus der 
Erklärung der Menschenrechte und den Bemü-
hungen um die Ausarbeitung der beiden Kon-
ventionen zum Schutz der bürgerlich-poli-
tischen und der wirtschaftlich-sozialen Rechte 
würdigen. Der Gedanke eines Eintretens für 
die Menschenrechte ist heute bereits in einem 
sehr viel weiteren Umfang ein Prinzip, das 
die ganze Tätigkeit der Organisation durch-
dringt. In der Zeit des Völkerbundes stellte 
der Minderheitenschutz eine Nebenlinie dar. 
Heute dagegen steht der Gedanke an den 
Schutz der Menschenrechte bei vielen Aktionen 
der Vereinten Nationen im Vordergrund. Da 
diese Aktionen von den politischen Organen 
der universalen Vereinigung ausgehen, so 
tragen sie mehr den Charakter der humani-
tären Intervention als den eines förmlichen 
rechtlichen Verfahrens. Die Organe der Ver-
einten Nationen nehmen sich bestimmter Pro-
bleme an, die in dieses Gebiet gehören, und 
suchen den beteiligten Staaten gegenüber die 



Grundsätze des Schutzes fundamentaler Rechte 
des Menschen zur Geltung zu bringen. Die 
Menschenrechtskommission spielt dabei eine 
geringe Rolle. Sie ist ein Organ der Vorberei-
tung und des Studiums, nicht der Aktion. Sie 
nimmt daher Beschwerden entgegen, aber sie 
behandelt sie im allgemeinen nicht. Es ist vor 
allem die Vollversammlung, die am stärksten 
als Element des grundrechtlichen Schutzes in 
Erscheinung tritt. In die kommunistische Welt 
vermag freilich die Bemühung der Vereinten 
Nationen nicht hineinzuwirken. In den Frie-
densverträgen mit Ungarn, Bulgarien und Ru-
mänien von 1947 waren zwar Bestimmungen 
enthalten, die diese Staaten hinter dem Eiser-
nen Vorhang auf eine Beachtung gewisser 
Menschenrechte verpflichteten. Das Mittel, 
diese Pflicht geltend zu machen, im Friedens-
vertrag vorgesehene Schiedskommissionen, er-
wies sich aber als unanwendbar, als diese Staa-
ten ablehnten, ihre Mitglieder hierfür zu be-
stellen, und der Internationale Gerichtshof fest-
stellen mußte, daß aus dieser Obstruktion kein 
Ausweg herausführt 14e ).  Wohl aber haben die 
Vereinten Nationen nach anderer Richtung den 
Gedanken der Menschenrechte zur Geltung ge-
bracht. Schon 1948 nahmen sie die Frage der 
Zurücksetzung der Personen indischen Ur-
sprungs in der Union von Südafrika auf, und 
sie erweiterten diese Befassung mit der Stel-
lungnahme der Südafrikanischen Union zur 
Rassengleichheit später auf die Apartheidpoli-
tik. Ungeachtet der Weigerung der Union, ent-
gegenzukommen oder auch nur mitzuarbeiten, 
hat die Vollversammlung seither diese Frage 
wieder und wieder aufgegriffen. Andere Fälle 
des Eingreifens bildeten die Auseinanderset-
zungen und Kämpfe in Nordafrika, die der Ver-
selbständigung vorangingen. Hier haben Re-
solutionen der Vollversammlung auf Befrie-
dung und die Achtung menschlicher Rechte ge-
drängt. Bei allen solchen Aktionen begeg-
net die Vollversammlung gewöhnlich dem aus 
der Satzung geschöpften Einwand der betrof-
fenen Länder, daß die Satzung ein Eingreifen 
der Organisation in die zur inneren Zuständig-
keit der Staaten gehörenden Fragen nicht ge-
stattete (Art. 2 Ziffer 7). Aber die Handhabung 
dieser Bestimmung hat sich sehr seit der Zeit 
des Völkerbundes geändert. Damals stand die 

Achtung vor der Souveränität der Staaten 
zu hoch, um ein Eingreifen der Liga zu gestat-
ten. Heute tritt dieser Gesichtspunkt zurück, 
und die Vollversammlung ist auch nicht bereit, 
sich von Erörterungen über eine Frage durch 
den Einwand der internen Zuständigkeit ab-
bringen zu lassen. Das entspricht sowohl dem 
stärkeren universalen Bewußtsein der Gegen-
wart, wie dem sehr viel stärker politisch orien-
tierten Verfahrensstil der Vereinten Nationen. 
In allen diesen Fällen hat tatsächlich die Voll-
versammlung sich über die erhobenen Rechts-
bedenken hinwegesetzt; niemals ist daran ge-
dacht worden, etwa eine Entscheidung des 
Internationalen Gerichtshofs darüber einzuho-
len, ob eine solche Aktion der Vereinten 
Nationen im konkreten Falle zulässig ist.
Außerhalb dieser mehr politischen Unterneh-
mungen der Vereinten Nationen liegt aber ein 
weites Feld der Verfolgung der Menschen-
rechte auch in der Aktivität der Organisation 
für die Gleichberechtigung der Frauen — 
namentlich in den außereuropäischen Län-
dern — und für die Anerkennung gewisser 
sozialpolitischer Errungenschaften; für letzte-
res tritt namentlich die Internationale Arbeits-
organisation ein. In den Kreis der menschen-
rechtlichen Bemühungen gehört auch das Ab-
kommen über das Genocid, den Völkermord, 
vom 9. 12. 1948. Dieses Abkommen, von der 
Vollversammlung einstimmig angenommen 
und von fast 50 Staaten — freilich nicht der 
Sowjetunion, den Vereinigten Staaten und 
England — unterzeichnet, erklärt bestimmte 
Handlungen gegen ganze nationale, religiöse 
oder rassische Gruppen zum völkerrechtlichen 
Verbrechen und gebietet allen Staaten, solche 
Vorgänge zu bestrafen. Tötung, schwere kör-
perliche oder seelische Schädigung einer sol-
chen geschützten Gruppe, alle Gestaltung von 
Lebensbedingungen für sie mit dem Ziel der 
Ausrottung fallen unter dies Verbot15 ).

14) Urteile des Internationalen Gerichtshofs vom
30. 3. und 18. 7. 1950 (ICJ Reports 1950, S. 65, 221).

15) Die Bundesrepublik ist dem Genocidabkommen
durch Gesetz vom 9. 8. 1954 beigetreten.

Ein weiteres wichtiges Feld der Auswirkung 
des Gedankens der Menschenrechte bietet sich 
dadurch, daß die Erklärung der Menschenrechte 
vielfach für die Verfassungen der neu entstan-
denen Staaten das Vorbild für die in sie auf-
genommenen Erklärungen von Menschenrech-
ten gewesen ist. überhaupt ist die Wirkung



der Texte dieser Erklärungen und Entwürfe 
als Muster und Beispiel nicht zu unterschät-
zen 16 ). Sie werden immer wieder auch in in-
ternen Diskussionen innerhalb von Staaten an-
gerufen und als Beispiel angeführt.
So stellen die Bestrebungen der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
ein wichtiges Glied in der Kette von Vorgän-
gen dar, die in der Gegenwart immer mehr 
das Einzelindividuum unmittelbar im Völker-
recht mit Rechten ausstattet. Es steht außer 
Zweifel, daß heute die alte Lehre von der Aus-
schließlichkeit der Staaten als Träger völker-
rechtlicher Rechtsbeziehungen praktisch weit-
hin durchbrochen und theoretisch immer mehr 
aufgegeben wird. In diesem Zusammenhang 
mag man auch die Frage erheben, ob nicht ge-
wisse fundamentale Bestandteile der Men-
schenrechte, wie sie uns in den Erklärungen 
der Vereinten Nationen entgegentreten, be-
reits als völkerrechtliches Gewohnheitsrecht 
anzusehen sind. Die Frage verdient ernste Prü-
fung und kann für gewisse grundlegende 
Freiheiten (Schutz von Leben und Sicherheit, 
Religionsfreiheit) wohl bejahend beantwortet 
werden, muß aber für andere Punkte zurück-
haltend be 17urteilt werden ).

7. Der Gedanke des Schutzes der Menschen-
rechte in der Organisation 
der amerikanischen Staaten

Die Idee eines internationalen Schutzes der 
Menschenrechte ist indes nicht auf die Verein-
ten Nationen begrenzt geblieben, sondern auch 
die regionalen Organisationen haben sich sei-
ner angenommen. In dem Kreis der zur Pan-
amerikanischen Verbindung zusammenge-
schlossenen Staaten des amerikanischen Kon-
tinents wurde schon 1945 ein Beschluß zur 
Aufstellung einer Deklaration der Menschen-
rechte und -pflichten gefaßt. Im Blick auf die 
Beschränkungen der Arbeiten der Vereinten 
Nationen auf die Aufstellung einer nicht ver-

bindlichen Deklaration stellte man die Gedan-
ken auch in Lateinamerika zurück. Erst im 
Jahre 1959 stellte der Interamerikanische Ju-
ristenrat einen Entwurf einer amerikanischen 
Menschenrechtskonvention auf. Er enthält einen 
Katalog der liberalen Freiheitsrechte, der sich 
an die Europäische Konvention der Menschen-
rechte anlehnt, nimmt im Anschluß daran aber 
eine breite Fülle sozialer Grundrechte (Recht 
auf Bildung, angemessene Entlohnung für Ar-
beiter, Rechte auf kulturelle Fortbildung) auf 
und sieht nach dem Beispiel der Europäischen 
Menschenrechtskonvention die Errichtung 
einer Kommission vor, an die sich jedes In-
dividuum wenden kann. Sogar ein interame-
rikanischer Gerichtshof für Menschenrechte ist 
vorgesehen 18). Die Vereinigten Staaten wer-
den vermutlich infolge der innerstaatlichen Be-
denken, die gegen eine solche Bindung der 
USA fortbestehen, sich an dieser Arbeit nicht 
weiter beteiligen. Auch im übrigen wird der 
Entwurf wohl nicht so rasch fertiggestellt wer-
den.

16) Das von den Vereinten Nationen herausgege-
bene Yearbook on Human Rights gibt neben Hin-
weis auf die Tätigkeit der UN einen Überblick 
auch über solche Ausstrahlungen, wie Berichte der 
Regierungen über die heimische Entwicklung des 
Grundrechtsschutzes.
17) Es ist ein Verdienst von Meyer-Lindenberg, 
Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht 
4 (1962), S. 84 ff., 106 ff., die Frage einer gewohn-
heitsrechtlichen Geltung — dort für die Menschen-
rechte des Europarates — erneut grundsätzlich ge-
stellt zu haben In dem oben bezeichneten einge-
schränkten Umfang wird man eine solche Entwick-
lung annehmen können

8. Der Abschluß der Europäischen Konvention 
für Menschenrechte

Wenn in der Organisation der amerikanischen 
Staaten die Idee einer Menschenrechtskonven-
tion erst zu Entwürfen gediehen ist, so hat in 
einem anderen regionalen Bereich der Ge-
danke bereits Früchte getragen und zu einer 
Entwicklung geführt, die weit über die im 
Rahmen der Vereinten Nationen erzielten Er-
gebnisse des Schutzes der Menschenrechte hin-
aus eine wirksame Garantie aufgerichtet hat. 
Es sind am 3. September 1963 zehn Jahre, daß 
die Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und der Grundfreiheiten, die am 20. 
März 1952 in Rom von den Mitgliedstaaten 
des Europarates unterzeichnet wurde, in Kraft 
getreten ist. Wenn man heute auf dieses erste 
Jahrzehnt der Geltung und Anwendung dieser 
Konvention zurückblickt, so ist festzustellen, 
daß es sich bei ihr um den bedeutendsten 
Schritt zu einer internationalen Sicherung der 
menschlichen Grundfreiheiten handelt, der seit 
dem zweiten Weltkriege geschehen ist. Die 
grundlegende Bedeutung dieser Vereinbarung 
liegt darin, daß sie sich nicht damit begnügt 
hat, eine allgemeine Erklärung der fundamen-
talen Rechte aufzustellen, sondern daß in ihr 
die Staaten echte Verpflichtungen zur Durch-

18) Zur amerikanischen Entwicklung siehe H. Me-
yer-Lindenberg, Der internationale Schutz der Men-
schenrechte in Amerika, Europa-Archiv, 1960, S. 
253 ff.



Setzung der gesicherten Rechte übernommen 
haben. Darüber hinaus aber hat dies Abkom-
men als erstes wirkliche Sicherungen für die 
Erfüllung dieser Verpflichtungen geschaffen. 
Mit der Errichtung der Europäischen Kom-
mission und des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte hat sie Institutionen ein-
gesetzt, die über die Einhaltung der Verein-
barung wachen, und sie hat zugleich, indem 
sie den Weg zur Kommission für alle In-
dividuen öffnete, auch dem einzelnen Angehö-
rigen der Europarat-Staaten, soweit sein Hei-
matland dem Abkommen beigetreten ist, un-
mittelbare Möglichkeiten gegeben, internatio-
nale Instanzen zu seinem Schutz anzurufen. 
Die Europäische Konvention für Menschen-
rechte, auf deren erstes Jahrzehnt wir heute 
mit Dankbarkeit zurückblicken dürfen, hat 
damit einen entscheidenden Schritt nach vor-
wärts für die Gewährleistung menschlicher 
Freiheiten in der Welt getan.
Man wird gewiß nicht übersehen können, daß 
dieser Fortschritt sich auf einem Boden voll-
zog, der hierfür besser vorbereitet war als 
die universale Staatengemeinschaft. Während 
die Vereinten Nationen vor den Problemen 
stehen, die eine tiefgehende Verschiedenheit 
der politischen und sozialen Ordnungen unter 
ihren Mitgliedern und eine nicht weniger weit-
reichende Unterschiedlichkeit der historisch-
religiösen Traditionen unter den Völkern der 
Welt aufwerfen, konnte der Europarat auf 
der engen geistigen und kulturellen, ja selbst 
rechtlichen Einheit fußen, die Europa dank sei-
ner gemeinsamen Geschichte darstellt. Die Idee 
der menschlichen Freiheiten hat von hier ihren 
Ursprung genommen und ist in den Verfassun-
gen der europäischen Staaten fest verwurzelt. 
Es war also sehr viel leichter, in diesem be-
grenzten Rahmen eine echte Übereinstimmung 
nicht nur in den Grundgedanken, sondern auch 
in der realen Ausführung dieser Gedanken zu 
erzielen. Was heute auf dem weiten Felde der 
ganzen Welt noch mehr als ein Programm, 
als ein Ansatz und eine Hoffnung erscheinen 
muß, konnte hier als eine Bekräftigung ge-
meinsamer Überzeugungen und rechtlich be-
reits bestehender Einrichtungen erscheinen. 
Doch liegt auf der anderen Seite die Bedeu-
tung des Vorgangs darin, daß von hier aus 
auch der übrigen Welt ein Beispiel praktischer 
Durchsetzung des Menschenrechtsschutzes ge-
geben wird, der — so darf man hoffen — 
auf die Dauer seine Wirkung nicht verfehlen 
wird.
Die Konvention des Europarates nimmt in 
ihrer Präambel auf die Erklärung der Men-

schenrechte der Vereinten Nationen Bezug. 
Die Anfänge einer eigenen europäischen 
Rechtsverbürgung gehen aber auf Wurzeln zu-
rück, die gegenüber dieser Allgemeinen Er-
klärung von 1948 selbständig sind. Der Ge-
danke einer Sicherung der Menschenrechte 
begleitet bereits die Anfänge der europäischen 
Bewegung, die bereits gegen Ausgang des 
zweiten Weltkrieges sich zu sammeln begann. 
Was lag auch näher, daß nach den bitteren 
Erfahrungen der Kriegsjahre, nach der Verlet-
zung menschlicher Rechte durch die über viele 
europäische Länder ausgedehnten Gewalt-
herrschaft des Nationalsozialismus, der Wunsch 
nach einer wirksamen Betätigung und Siche-
rung dieser fundamentalen menschlichen Rechte 
mit Leidenschaft erwachte. Der Gedanke der 
verletzten Menschlichkeit klang bereits in den 
Gerichtsverfahren in Nürnberg an, wenn man 
einige der Angeklagten wegen Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit anklagte. Aber unab-
hängig davon gewann die Idee einer Sicherung 
der menschlichen Grundfreiheiten in den zu-
nächst auf privater Ebene sich sammelnden 
Bestrebungen Gestalt, die für eine europäische 
Einigun

19
g eintraten. Als Sir Winston Churchill 

am .  September 1946 seine berühmte Rede 
vor den Studenten der Universität Zürich hielt, 
in der er zur europäischen Verbindung auf-
rief, erwähnte er die in der Atlantik-
charta verkündeten vier Grundfreiheiten, 
nach denen die Völker leben wollten. Das 
kurz darauf entworfene Hertensteiner Pro-
gramm der europäischen Widerstandsgrup-
pen stellte der von ihr gewünschten euro-
päischen Gemeinschaft unter anderem als Auf-
gabe, die Rechte und Pflichten ihrer Bürger 
in der Erklärung der Europäischen Bürger-
rechte festzusetzen 19). Von besonderer Be-
deutung für die Entwicklung der europäischen 
Bewegung war der im Mai 1948 unter dem 
Vorsitz Sir Winston Churchills im Haag tagende 
Kongreß der Europäischen Bewegungen, an 
dem die meisten der damals oder später in 
Europa hervortretenden Staatsmänner als Mit-
glieder der europäischen Bewegungen teilnah-
men. Der politische Ausschuß dieses Kongres-
ses ging nun bereits einen Schritt weiter und 

19) Vgl. den Wortlaut der Rede Churchills in: Eu-
ropa. Dokumente zur Frage der Europäischen Eini-
gung, herausg. vom Forschungsinstitut der Deut-
schen Gesellschaft für auswärtige Politik, Doku-
mente und Berichte Bd. 17. Drei Bände 1962, Bd. 1, 
S. 113 ff. Das Hertensteiner Programm dort S. 115 f. 
Ähnliche Beschlüsse faßte der Kongreß der Union 
Europäischer Föderalisten in Rom, November 1948 
(vgl. dort Bd. 1, S. 129).



regte an, daß zur' Wahrung der menschlichen 
Grundrechte und Freiheiten Gerichtshöfe mit 
angemessenen Strafbefugnissen eingesetzt wer-
den sollten, um die Erfüllung der Charta der 
Menschenrechte zu erzwingen. Der Weg zu die-
sem richterlichen Schutz sollte jedem Bürger der 
beteiligten Länder offenstehen20 ).

20) Europa. Dokumente a. a. O., Bd. 1, S. 152.

21) Vgl. über die Abkommen des Europarates 
A. H. Robertson, The Council of Europe, 2. Ausl. 
1961, S. 25 ff. (Liste der Abkommen dort S. 32). 
Zum Recht des Europarates allgemein K. Carstens, 
Das Recht des Europarates, Berlin 1956.

Die Initiative der freien Vereinigungen für 
eine europäische Gemeinschaft wurde im Som-
mer 1948 von der französischen Regierung amt-
lich ausgenommen, als sie die Gründung einer 
europäischen Vereinigung anregte. Nach lan-
gen Verhandlungen kam das Statut dieser 
ersten europäischen Schöpfung am 5. Mai 1949 
zustande. Noch knüpften sich an diese Grün-
dung große Hoffnungen für einen raschen Fort-
schritt der europäischen Entwicklung im föde-
ralen Sinne. Der Widerstand, den die Eng-
länder und Skandinavier einer solchen Fort-
entwicklung leisteten, auch das Zögern der 
Regierungen in dem Ministerrat des Europa-
rates, der dem Europäischen Parlament gegen-
überstand, ließen aber diese Aussichten bald 
schwinden. Der Europarat ist schon seit den 
frühen fünfziger Jahren nur mehr eine Stätte 
der politischen Begegnung und Aussprache der 
europäischen Länder geworden, von der man 
aber keine Entscheidungen erwarten kann, 
auch schon deshalb, weil die Organisation gar 
keine Kompetenzen zu verbindlichen Be-
schlüssen besitzt. Dennoch hat der Europarat 
über die Jahre hinweg mit seinem Parlament 
in Straßburg die Idee der europäischen Eini-
gung in einem weiteren Felde, als dies in der 
dann später einsetzenden Gemeinschaft der 
Sechs der Fall war, aufrechterhalten. Ihm ge-
hörten anfangs zehn Staaten an, Belgien, Däne-
mark, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, 
die Niederlande, Norwegen, Schweden und 
das Vereinigte Königreich. Er erweiterte sich 
bald um Griechenland, die Türkei (1949), 
Island und die Bundesrepublik (1950), später 
um Österreich (1956) und endlich die Schweiz 
(1962) Da die militärischen Aufgaben des 
Schutzes Europas bei der NATO lagen und die 
wirtschaftlichen Fragen ebenfalls anderen Or-
ganisationen aufgetragen waren, so blieb dem 
Europarat nur eine Zuständigkeit für politische 
und soziale Fragen. Auf diesem Felde hat er 
auch über die Debatten der Beratenden Ver-
sammlung hinaus eine eigene Aktivität ent-
faltet. Er hat seine Aufgabe darin gesehen, 
unter den Mitgliedern Abkommen über ge-
meinsame Fragen — soziale Sicherheit, An-
erkennung von Schulzeugnissen und akade-

mischen Qualifikationen, Auslieferung, Pa-
tente — zustandezubringen, die vor allem den 
gegenseitigen Austausch und die Zusammen-
arbeit der europäischen Staaten erleichtern. 
Am Anfang einer langen Reihe solcher Ab-
kommen 21 ) steht die Europäische Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten. Sie war dem Europarat, im Ein-
klang mit jenen früheren Stellungnahmen der 
freien europäischen Bewegungen, vorgezeich-
net durch Art. 2 seiner Satzung, der ihm als 
eine seiner Aufgaben die „Erhaltung und För-
derung der Menschenrechte und Grundfreihei- 
ten" zuwies. In ihrer ersten Zusammenkunft 
schritt die Versammlung des Europarates an 
die Ausführung dieser Bestimmung und nahm 
den Vorschlag ihres Ausschusses an, neben 
einer Konvention der menschlichen Rechte 
auch eine wirksame Sicherung in Gestalt einer 
Kommission und eines Gerichtshofes zu schaf-
fen. Nach weiteren Arbeiten von Sachverstän-
digen konnte die Konvention am 4. November 
1950 in Rom unterzeichnet werden. Im Jahre 
1951 passierte der Entwurf die Versammlung 
und den Ministerrat. Dabei wurden Wünsche 
auf eine gewisse Ergänzung laut, denen das 
ergänzende Protokoll vom 20. März 1952 ent-
sprach, das noch in freilich sehr allge-
meiner Fassung zusätzlich drei Punkte hinzu-
fügte: einen Eigentumsschutz, die Hervor-
hebung des Elternrechts bei der Kindererzie-
hung und die Verpflichtung der Mitgliedstaa-
ten der Konvention, in regelmäßigen Abstän-
den freie und geheime Wahlen für ihre gesetz-
gebende Versammlung abzuhalten. Die letzte 
Bestimmung sollte die Aufgabe haben, die 
natürliche Verbindung von Freiheitsrechten 
mit einer freien Verfassung deutlich zu ma-
chen, ohne die auch eine Garantie von Grund-
rechten bald ihre Bedeutung einbüßt. Die Kon-
vention stellt gewisse Teile ihrer Bestimmung 
zur Entscheidung der Mitgliedstaaten. Nur bei 
deren ausdrücklicher Erklärung können Indi-
viduen und Gruppen aus dem betreffenden 
Land sich direkt an die Menschenrechts-
kommission wenden, gilt die Zuständigkeit 
des Gerichtshofes auch für dieses Land und er-
streckt sich die Konvention auf abhängige Be-
sitzungen (Art. 25, 46, 63). Alle Staaten des 
Europarates — außer Frankreich, das der alge-
rische Krieg zögern ließ — haben die Konven-
tion und das Ergänzungsprotokoll ratifiziert.



Die Konvention trat demgemäß am 3. Sep-
tember 1953 in Kraft. Nicht alle Staaten haben 
auch die Zuständigkeit des Gerichtshofs ange-
nommen; Großbritannien hat im berechtigten 
Vertrauen auf seine eigene Gerichtsbarkeit 
diesen Schritt ebenso wie die skandinavischen 
Staaten, Griechenland und die Türkeit nicht 
getan.
9. Inhalt

der Europäischen Menschenrechtskonvention
In ihrer Anlage unterscheidet sich die euro-
päische Vereinbarung nicht unerheblich von 
den im Rahmen der Vereinten Nationen ent-
worfenen Dokumenten. Während dort die Ten-
denz schon in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 spürbar war, einen 
umfassenden Katalog von Rechten einschließ-
lich sozialer Rechte und Verheißungen aufzu-
stellen, eine Neigung, die sich noch kräftiger 
in den Entwürfen der beiden Menschenrechts-
konventionen durchsetzte, hat der Europarat 
sich bewußt darauf beschränkt, die wirklich 
grundlegenden menschlichen Rechte zu sichern, 
hat diese Garantie aber dann rechtlich präzis 
und genau ausgestaltet 22 ). Nicht nur der Ken-
ner des Rechts wird verstehen, daß dieser Weg 
zwar der bescheidenere, aber der ungleich 
wirkungsvollere ist. So finden wir im Rahmen 
der Europäischen Konvention keine sozialen 
Grundrechte, sondern nur die grundlegenden 
liberalen Freiheitsrechte. Die einzige Aus-
nahme macht Art. 3 des Zusatzprotokolls, der 
den Staaten die Pflicht zur regelmäßigen Ab-
haltung freier Wahlen auferlegt. Dieser Artikel 
begründet indes, wie die Kommission ent-
schieden hat23 ), kein individuelles Be-
schwerderecht. In der Grundanlage ist die 
Konvention so aufgebaut, daß nicht nur die 
gewährleisteten Rechte, sondern alle zuläs-
sigen Beschränkungen dieser Grundrechte in 
den Text ausgenommen sind, so daß die Ar-
tikel eine Übersicht auch über die Ausnahmen 
von den Rechten geben sollen. Doch läßt 

22) über die Menschenrechtskonvention siehe 
Wiebringhaus, Die Rom-Konvention für Menschen-
rechte in der Praxis der Straßburger Menschen-
rechtskommission, Saarbrücken 1959; E. Friesenhahn, 
Der internationale Schutz der Menschenrechte, 
Uelzen 1960; H. Golsong, Das Rechtsschutzsystem 
der Europäischen Menschenrechtskonvention, Karls-
ruhe 1958; Gordon Lee Weil, The European Con-
vention on Human Rights (College de Bruges), 
Leyden 1963. Die Entscheidungen der Kommission 
und des Gerichtshofs werden amtlich veröffentlicht 
im Yearbook of the European Convention on 
Human Rights, Bd 1—4 (1955—61), Haag.
23) Siehe Entscheidung der Kommission No. 530/59 
und 1065/61 (Yearbook 1961 S. 268).

Art. 15 der Konvention es zu, daß ein Ver-
tragsstaat im Falle eines Krieges oder eines 
anderen öffentlichen Notstandes, der das 
Leben der Nation bedroht, die Verpflichtungen 
der Grundrechte einschränkt. Er darf dies aber 
nur in dem notwendigen Umfang und nur in 
der Form tun, daß er die geschehene Be-
schränkung alsbald dem Generalsekretär des 
Europarates mitteilt. Gewisse Sicherungen für 
den Schutz des Lebens und eines geregelten 
Strafverfahrens dürfen überhaupt nicht be-
schränkt werden.
Am Beginn der Konvention steht der Schutz 
von Leben und Gesundheit. Art. 2 garantiert 
den Schutz des Lebens, Art. 3 untersagt die 
Anwendung von Foltern und entwürdigender 
Behandlung, Art. 4 verbietet Sklaverei oder 
Dienstbarkeit. Dem schließt sich Art. 5 an, 
der Freiheit und Sicherheit der Person ver-
bürgt. Er führt genau die Fälle auf, in denen 
eine Freiheitsbeschränkung (Strafhaft, Unter-
suchungshaft, Jugenderziehung usw.) zulässig 
ist. Diese Vorschrift hat zu mehreren der wich-
tigsten individuellen Beschwerden gegen un-
erlaubte Festhaltung Anlaß gegeben. Es fol-
gen dann die Garantien eines ordnungs-
gemäßen Strafverfahrens, das Recht auf ein 
gehöriges öffentliches Verfahren (Art. 6) und 
die Anerkennung des Grundsatzes, daß nie-
mand ohne vorgängige Aufstellung einer 
Strafnorm bestraft werden darf (nulla poena 
sine lege). Die letztere Vorschrift ist freilich 
in Art. 7 Abs. 2 dahin eingeschränkt für die 
Fälle, wo eine Person wegen Vergehen gegen 
die allgemeinen Grundsätze des Rechts be-
straft werden soll. Hier wird auf die Nürn-
berger Verfahren angespielt. Im Hinblick auf 
die ausnahmslose Garantie des „Nulla poena" 
im Grundgesetz hat die Bundesrepublik zu 
diesem Art. 7 Abs. 2 einen Vorbehalt gemacht. 
Art. 6 hat in mehreren Verfahren eine Rolle 
gespielt, in denen verfahrensrechtliche Eigen-
tümlichkeiten meist des deutschen und öster-
reichischen Rechts (Vorabentscheid bei Ver-
fassungsbeschwerden durch das Bundesverfas-
sungsgericht, Sonderrevision ohne mündliche 
Anhörung der Parteien in Österreich) ange-
griffen wurden. Art. 8 schützt das private und 
familiäre Leben wie die Korrespondenz, Art. 9 
Denk- und Gewissensfreiheit sowie die Frei-
heit der Religion. Art. 10 sichert die Meinungs-
freiheit. Er spielte eine Rolle in dem in Belgien 
spielenden Fall de Becker, eines wegen Kolla-
boration im Kriege verurteilten Journalisten, 
dem lebenslanges Veröffentlichungsverbot auf-
erlegt war. Nach Spruch der Kommission än-
derte Belgien das Gesetz dahin ab, daß nur 



mehr politische Veröffentlichungen untersagt 
blieben. Art. 11 schützt Versammlungs- und 
Vereinsfreiheit, Art. 12 das Recht, eine Ehe 
einzugehen. Im Zusatzprotokoll findet sich 
dann noch eine Zusicherung für das Eigentum, 
freilich nur im Rahmen der Gesetze, also ein 
recht formaler Schutz (Art. 1), sowie das Recht 
auf Erziehung und im Verband damit die An-
erkennung des Rechts der Eltern, Erziehung 
und Unterricht ihrer Kinder entsprechend den 
Geboten ihrer Religion zu fordern. Mehrere 
Staaten haben bei Annahme der Konvention 
hiergegen einen Vorbehalt gemacht.
Überblickt man die Gesamtheit dieser Frei-
heitsrechte, so umschließen sie den eigentlich 
fundamentalen Bereich des menschlichen Le-
bens. Daß der Eigentumsschutz verhältnis-
mäßig blaß ausgefallen ist, entspricht der heu-
tigen Tendenz der sozialistischen Anschauung 
in einer Reihe von Staaten. Im ganzen aber 
ist mit diesen Rechten der Umkreis der elemen-
taren Sicherungen des menschlichen Lebens 
richtig umschrieben. Die Konvention ist durch 
deutsches Gesetz auch für die Bundesrepublik 
eingeführt und gilt hier mit dem Range eines 
Gesetzes. Eine Reihe von Entscheidungen 
deutscher Gerichte erkennen diese Geltung 
auch im innerstaatlichen Recht an 24 ). Man hat 
die Ansicht geäußert, der Konvention müsse 
Verfassungsrang zukommen. Indes läßt sich 
diese These nicht ausreichend begründen 25 ). 
Die Konvention stellt kein allgemeines Völ-
kerrecht nach Art. 25 GG dar, mögen auch ein-
zelne ihrer Sätze anerkannten Prinzipien aller 
Nationen entsprechen. Der Inhalt der Kon-
vention ist aber kein allgemeines Völkerrecht. 
Die Bedeutung der Rechte der Konvention für 
die deutschen Verhältnisse ist übrigens auch, 
deshalb bescheiden, weil die Grundrechte des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik in vielen 
Fällen über die Zusagen der Europäischen Ab-
rede hinausgehen. Nur in seltenen Fällen kann 
man daher für deutsche Verhältnisse direkt 
auf die Konvention zurückgreifen.

24) Einen Überblick über die deutsche Recht-
sprechung gibt Golsong a. a. O., S. 9 ff. Vgl. ferner 
Echterhölter, Juristenzeitung 1955 S. 689 ff.
25) Anders steht es dagegen in Österreich, wo die 
Konvention den Rang eines Verfassungsgesetzes 
hat. Vgl. Ermacora, Die Menschenrechtskonvention 
als Bestandteil der österreichischen Rechtsordnung, 
Juristische Blätter 1959, S. 396 ff.; Pfeifer, Die recht-
liche Bedeutung der Europäischen Konvention der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in Österreich, 
Juristische Blätter 1958, S. 599 ff.

10. Die Europäische Kommission
für Menschenrechte und der Gerichtshof

Die große Bedeutung der Europäischen Men-
schenrechte liegt vor allem auch in der Tat-
sache, daß sie allein von allen internationalen 
Rechtsverbürgungen wirklich auf einen effek-
tiven Schutz rechnen können. Für ihn ist in 
einem weitgezogenen Umfang die Kommis-
sion für Menschenrechte und in einem enge-
ren Rahmen als dahinter geschaltete Instanz 
der Gerichtshof zuständig. Beide Einrichtun-
gen sind in Straßburg ansässig. Die Kommis-
sion besteht aus ebensoviel Mitgliedern wie 
die Konvention Unterzeichner hat. Dasselbe 
gilt auch für den Gerichtshof, in dem auch die-
jenigen Staaten vertreten sind, die nicht seine 
Zuständigkeit angenommen haben. Für 
Deutschland sind derzeit in die Menschenrechts-
kommission Staatsminister a. D. Süsterhenn, 
M.d.B., in den Gerichtshof Prof. Dr. Mosler, 
Heidelberg, berufen worden. Sie amtieren dort 
nicht als Vertreter des Staates, sondern als 
unabhängige Individuen.
Wer kann sich an die Kommission wen-
den? Zunächst steht sie jedem der Ver-
tragsstaaten offen, der sich über Verlet-
zungen durch einen anderen Staat beschwe-
ren kann. Sodann aber öffnet sie sich der Be-
schwerde von Individuen und Gruppen (so-
fern ein Staat diese Kompetenz nicht ausge-
schlossen hat) 26).  Auch ist die Beschwerde an 
gewisse Voraussetzungen gebunden. Niemand 
darf sich an die Kommission wenden, ehe er 
nicht alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe er-
schöpft hat (Grundsatz der Erschöpfung des 
Rechtszuges). Außerdem kann die Kommission 
anonyme und offensichtlich dem Mißbrauch 
dienende Beschwerden zurückweisen. Die In-
anspruchnahme der Kommission mit diesen 
Individualbeschwerden ist eine sehr große ge-
wesen. In den ersten sieben Jahren (1955—61) 
der Tätigkeit der Kommission wurden ihr ins-
gesamt 1 307 Individualbeschwerden vorge-
legt. Davon kam der weitaus größte Teil aus 
Deutschland, nicht weil hier besondere Beein-
trächtigungen zu beobachten sind, sondern 
weil hier offenbar das Verfahren bekannter 
und beliebter ist als anderwärts. Die Kommis-
sion hat indes mit Recht einen strengen Maßstab 
an die Beschwerden angelegt. Die allermeisten 
hat sie als unzulässig oder unbegründet ver-
worfen. Nur in wenigen Fällen hat sie die Be-
schwerde für begründet erachtet. Ist dies der 
Fall, so legt die Kommission dem Ministerrat 
des Europarates, also einem politischen Organ, 
das hier aber in einer Art Rechtsprechungs-
funktion wirkt, einen Bericht mit ihren recht-



liehen Folgerungen vor. Dieser, nicht die Kom-
mission, kann dann, wenn die Sache nicht dem 
Gerichtshof vorgelegt wird, die Feststellung 
treffen, daß die Konvention durch einen Staat 
verletzt worden ist. Im allgemeinen wirkt die 
Konvention schon durch ihre bloße Existenz. 
Die Staaten bemühen sich, es nicht auf eine für 
sie ungünstige Entscheidung ankommen zu las-
sen. So haben wohl zwei Beschwerden aus Zy-
pern, die von Griechenland gegen England ein-
gelegt waren, vielleicht den Abschluß des Cy- 
pernvertrages und die Gewährung der Selb-
ständigkeit eher beschleunigt. In dieser Mög-
lichkeit, auch Fälle mit politischem Einschlag 
vorzulegen, liegt andererseits auch eine gewis-
se Gefahr für die Einrichtung, vor allem dann, 
wenn ein Staat sich zum Träger des Be-
schwerderechts macht. Sie läßt sich aber nicht 
vermeiden, und die Unabhängigkeit und hohe 
Gewissenhaftigkeit der bisherigen Spruch-
praxis der Kommission, des Ministerrates wie 
des Gerichts haben diese Gefahr bisher ban-
nen können. Der Ministerrat hat, wenn er 
eine Verletzung der Konvention feststellt, 
keine Sanktion zur Verfügung. Er kann nur 
eine Frist zur Beseitigung des Anstands set-
zen. Nur ein recht wirksames Mittel steht ihm 
zur Seite. Läßt der betroffene Staat die Frist 
verstreichen, ohne Abhilfe zu schaffen, so ver-
öffentlicht der Ministerrat seinen Bericht. Eine 
solche Bloßstellung werden die Staaten scheuen.

Der Weg zum Gerichtshof ist enger begrenzt. 
Ihn können Individuen nicht mehr beschreiten. 
Nur Staaten oder die Kommission dürfen das 
Gericht anrufen, unter der Voraussetzung, 
daß sämtliche beteiligte Staaten die Zuständig-
keit des Gerichts angenommen haben oder für 
den betreffenden Fall annehmen. Die Indivi-
dualpartei ist an dem Gerichtsverfahren nicht 
beteiligt. Doch hat das Gericht Mittel gefun-
den, um indirekt die von Einzelpersonen ein-
gereichten Ausführungen doch in den Prozeß 
einzuführen. Ebensowenig wie die Kommis-
sion, kann das Gericht von sich aus dem Ver-
trag widersprechende Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten beseitigen. Es kann diesen nur 
aufgeben, ihr Recht den Verpflichtungen der 
Konvention anzupassen.
Die wenigen Streitsachen, die bisher bis zum 
Gericht gelangt sind, haben alle berechtigte 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der erste 
Fall, die Internierung eines irischen Nationali-
sten in einem Lager, um ihn von seinen Absich-
ten, in Nordirland Bomben zu legen, abzuhal-
ten, betraf die Frage, ob Irland zu Recht sich 
während einer Periode der Spannung, die aus 

solchen Attentaten erwachsen war, auf einen 
Notstand berufen konnte. Das Gericht bejahte 
die Frage und damit die Zulässigkeit einer zeit-
weiligen Internierung des Beschwerdeführers. 
In einem anderen Fall geht es um die Wahrung 
der Forderung auf ein ordnungsgemäßes Straf-
verfahren in einem in Südtirol wegen Tot-
schlags an einem italienischen Beamten geführ-
ten Prozeß.
Auch unter den Beschwerden, die schon von 
der Kommission abgewiesen wurden, befan-
den sich eine Anzahl bedeutsamer und inter-
essanter Fälle. So mag die Beschwerde zweier 
Mitglieder der Kommunistischen Partei aus 
der Bundesrepublik erwähnt sein, die sich an 
die Europäische Kommission für Menschen-
rechte nach dem Verbot der Partei wegen Ver-
letzung der Gewissensfreiheit, der Meinungs-
freiheit sowie des Vereins- und Versamm-
lungsrechts wandten. Die Beschwerde wurde 
zurückgewiesen, weil sich die Kommission auf 
Art. 17 der Konvention stützte, der ausdrück-
lich sowohl den Staaten wie auch den Indivi-
duen und Gruppen eine Anwendung der Ver-
einbarung, die die Rechte und Freiheiten zer-
stören würde, untersagt. Hier wandte sich 
diese Mißbrauchsklausel gegen die Be-
schwerdeführer. Die Kommission nahm den 
Standpunkt ein, daß das deutsche Grundgesetz, 
das das Verbot verfassungsfeindlicher Par-
teien zuläßt (Art. 21 GG), mit Art. 17 überein-
stimmt; die Absicht, totalitären Bewegungen 
die Zerstörung der Freiheiten zu versagen, 
dient dem Schutz freiheitlicher Einrichtun-
gen 26 ).

Ausblick
Ebenso wie die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte und die Entwürfe zu univer-
salen Abmachungen über Menschenrechte im 
Schoße der Vereinten Nationen, so kommt 
auch der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion eine nicht unbedeutende Ausstrahlungs-
kraft zu. Sie wird nicht nur in vielen der Mit-
gliedstaaten bereits unmittelbar von der 
Rechtsprechung ihrer Gerichte angewendet. 
Eine Reihe von neu entstandenen Staaten 
haben die Konvention zum Vorbild der eigenen 
Verfassungsgebung verwendet. So hat sich die 
Verfassung von Cypern sehr eng an die euro-
päischen Formulierungen der Grundrechte an-
geschlossen. Im gleichen Jahr 1960 hat auch die 
Verfassung von Nigeria Teile der Regelungen 
übernommen. Vor allem aber wirkt das euro-
päische Beispiel als Anregung, auch in anderen

26) Beschwerde 270/57, Yearbook Bd. 1 S. 222. 



Regionen zu einer Verstärkung des Schutzes der 
Menschenrechte durch Einrichtung von Orga-
nen der Überwachung und Rechtsprechung zu 
gelangen. Besonders im Kreise der amerika-
nischen Staaten und ihrer Organisation werden 
solche Gedanken heute erwogen. Aber damit 
ist die Bedeutung dieses Werkes nicht er-
schöpft. In der heutigen Welt, in der die gro-
ßen politischen und sozialen Veränderungen 
viel eher die Gefahr mit sich bringen, daß die 
aus ihnen entspringenden politischen Ziele den 
Rechten des einzelnen vorangesetzt werden, 
ja, daß aus einer stürmischen Entwicklung sich 
zwischen Gruppen der Bevölkerung Spannun-
gen ergeben können, die nicht selten zu Be-
einträchtigungen von Individuen und Gruppen 
führen, ist es von größter Bedeutung, daß in 
Europa, dem Ursprungsfeld der Menschen-
rechte, ihre Sicherung eindrucksvoll gewähr-
leistet wird. Von da aus strahlt auch diese Tat-
sache wieder auf andere Teile der Welt aus, 
nicht zuletzt auf die Länder des kommunisti-
schen Blocks, in denen die menschlichen Grund-
freiheiten noch in weitem Umfang keine tat-
sächliche Beachtung finden. Nicht wenige der 
neu entstandenen Staaten Asiens und Afrikas 
haben es schwierig gefunden, in ihrer im 
raschen sozialen Umbruch befindlichen Gesell-
schaft die vom Westen kommenden Formen 
der demokratischen Staatsführung voll anzu-
nehmen und sind zu einer Form strafferer 

Regierungsführung, nicht selten in der Form 
einer Einparteienherrschaft, übergegangen. Ge-
rade dann aber ist es von größter Bedeutung, 
daß in diesen Ländern die menschlichen Grund-
freiheiten bestehen bleiben und respektiert 
werden. Wenn sich heute allmählich eine lang-
same Annäherung des Rechtsdenkens über die 
ganze Welt hin geltend macht, wenn man nach 
gemeinsamen Vorstellungen und Werten 
sucht, die von allen Völkern anerkannt wer-
den können, so sind es die menschlichen 
Grundfreiheiten, die hier an erster Stelle 
stehen. In ihnen verkörpert sich nicht nur eine 
lange Rechtstradition und eine Menschlichkeit, 
die im Umkreis der europäischen Welt ausge-
wachsen ist, sie bekennen sich zu Wertgrund-
lagen, die jeder Rechtsordnung immanent sind, 
die nach Menschlichkeit und Gerechtigkeit 
strebt. Der Schutz der Menschenrechte ist da-
her eine Aufgabe, die sich allen Völkern in 
der Welt stellt und die sie wiederum auch mit-
einander vereinigen und verbinden kann. Sie 
ist aber auch in den Ländern der europäischen 
Überlieferung stets eine wichtige und aktuelle 
Aufgabe. Zu allen Zeiten können politische 
Strömungen auftreten, die diesen Bereich indi-
vidueller Freiheit und Rechtssicherheit beein-
trächtigen. Darum ist es von hoher Bedeutung, 
wenn im Rahmen des internationalen Schutzes 
der Freiheiten Garantien für ihren Bestand 
auch über den Grenzbereich des einzelnen 
Staates hinaus geschaffen werden.



Carl Jakob Burckhardt

Der Geist des Roten Kreuzes

Aus allen Teilen der Welt sind Sie herbeige-
kommen, um sich im Geiste des Roten Kreuzes 
zu vereinigen.

Dieser Geist ist so alt wie die Menschheitsge-
schichte. Keiner einzelnen Epoche, keiner be-
stimmten Religion ist er ausschließlich ver-
pflichtet, noch ist er das Ergebnis der einen 
oder anderen Philosophie. In allen Zeiten ho-
her Erhebung des sittlichen Denkens ist er in 
den verschiedensten Teilen der Welt wirksam 
geworden. Aber eines Tages sollte ein Mann 
ihn universell werden lassen, indem er die im 
Verborgenen immer wieder wirkenden Kräfte 
steigerte und vereinigte und einem jahrhun-
dertealten Streben der Menschheit lebendige 
Form verlieh. Dieser Mann war Henry Dunant. 
Sein Buch „Erinnerung an Solferino" wird im-
mer ein Zeugnis menschlicher Größe bleiben. 

Werfen wir einen Blick zurück, suchen wir nach 
den ersten Bestrebungen, die seit ferner Vor-
zeit zu dieser entscheidenden Tat führen soll-
ten. Jedesmal, wenn wir nach geistigen Ur-
sprüngen suchen, wendet unser Blick sich nach 
dem Orient.

In der Tat, der Begriff der Unparteilichkeit des 
Weisen ist seit ältesten Zeiten vorhanden. 
Schon die großen Epen wie die Mahabharata 
erfüllt der Geist des Roten Kreuzes: kein Ge-
fangener wird in die Sklaverei abgeführt, 
Kriegsgefangene werden menschlich behandelt 
und man verlangt, daß sie am Ende der Feind-
seligkeiten freigelassen werden. Diese Bestim-
mungen gehen noch weiter. Gemäß der Mahab-
harata darf ein Feind, der keinen Widerstand 
mehr leisten kann oder der nicht genügend be-
waffnet ist, nicht getötet werden. Sobald sich 
ein Kämpfer ergibt, hat er ein Recht auf den 
Schutz seines Gegners. Ein Soldat hört auf, ein 
Feind zu sein, sobald er die Waffen niederge-
legt hat, jeder Verwundete wird alsbald unter 
den Schutz des Siegers gestellt; dieser Schutz 
aber schließt, wie die Agnapurana lehrt, ärzt-
lichen Beistand ein.

Der Bushido, echte Erscheinung der japanischen 
Ethik, entspricht einer moralischen Auffassung, 

in der die humanitären Ideen ihren Platz 
haben.

Der Buddhismus achtet und schützt das Leben 
unter all seinen Formen. Aus diesem Grund-
streben entsprangen die Vorschriften, die uns 
heute so modern anmuten.

Dies sind sehr kurz gefaßte Andeutungen; 
denn die Antriebe, die eine solche Haltung 
hervorrufen, sind vielfältig. Im Beginn unter-
scheiden wir zwei große Strömungen, die jede 
auf ihre Weise den humanitären Geist vollen-
den: die Nächstenliebe im Dienste des Lebens 
und das Streben nach Gerechtigkeit.

Schon im antiken China stellen Laotse und 
Tschonangtse gegen 300 vor unserer Zeitrech-
nung das Absolute des Tao als eine Synthese 
aller Gegensätze und Widersprüche dar, die 
deren feindliches Gemenge harmonisch ordnet 
und seine zerstörenden Kräfte aufhebt. Der 
Weise steht inmitten dieses Ganzen wie die 
Achse in der Mitte des Rades, unbeweglich, 
aber von Bewegung umgeben.

Laotse jedoch erklärt: „Das Tao ist nicht gut, 
der Weise auch nicht.“

Während zehn Jahrhunderten hat die Doktrin 
des Tao ihre Wirkung ausgeübt. Langsam aber 
wurde sie vom buddhistischen Denken durch-
drungen, und dadurch veränderte sie sich, so 
wie auch der Konfuzianismus, tiefgehend. Der 
Mord erscheint jetzt als die erste der Tod-
sünden, und das Verbot, Leben zu zerstören, 
führt zur Lehre der Gewaltlosigkeit.

So sehen wir, wie zwei scheinbar widerspre-
chende Grundtendenzen sich zusammenschlie-
ßen und ineinander aufgehen. Entwickeln sie 
sich aber getrennt weiter — und auch dies hat 
sich ereignet —, erfüllt sich die eine in der 
Verurteilung jeder Gewalt durch Nächsten-
liebe, während die andere, wie bereits gesagt, 
zu der Idee der Gerechtigkeit in ihrer Voll-
kommenheit führt.

Bleiben nun diese Tendenzen autonom und 
vereinigen sie sich nicht, wo ist dann der Ort, 
an dem sie sich begegnen können, ohne sich 



gegenseitig zu schädigen? Er befindet sich 
dort, wo wir vor widerstandslosen, entwaff-
neten Kreaturen stehen, mitten im mensch-
lichen Elend. Ja, an diesem einen Punkte müs-
sen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Zu-
sammentreffen.

Gerechtigkeit ist die Summe aller Tugenden, 
und eine dieser Tugenden ist die Barmherzig-
keit. Hier handelt es sich um das wahre, das 
seltene Mitleid, nicht um jenes subjektive, 
sentimentale, romantische Mitleid, das unsere 
Welt erfüllt und ihre Werte verfälscht. Wahres 
Mitleid ist überlegt, ja streng. Es ist untrenn-
bar von der Gerechtigkeit, denn ohne Mitleid 
wird Gerechtigkeit unmenschlich und verliert 
sich im Leeren.

Caritas und Streben nach Billigkeit nehmen 
wir wahr, als die Methoden brutaler Eroberung, 
grausamer Massendeportationen und Massen-
hinrichtungen für einmal wieder verworfen 
werden, nämlich in der Epoche der persischen 
Achämeniden, bei Cyrus, Darius und Xerxes. 
Diese Könige nannten sich Diener des Licht-
gottes. Xenophon, dem wir die Lebensbeschrei-
bung des Cyrus verdanken, sagt von diesem 
Herrscher: Er zeigte sich mild zu den Besiegten, 
hielt seine Versprechungen und achtete die Ver-
träge so, wie er den Glauben fremder Völker 
achtete. Derselbe Cyrus aber'erließ einen Be-
fehl, demzufolge der Feind nicht nur die glei-
chen Rücksichten wie die eigene Truppe ver-
diente, sondern in der Not auch dieselbe Pflege.

Für den Islam sind nur diejenigen Feinde, die 
sich kämpfend auf dem Schlachtfeld befinden. 
Der Koran unterscheidet streng zwischen 
Kriegführenden und. Nichtkriegführenden. 
Frauen, Kinder, Greise und Kranke müssen 
verschont bleiben, wie die Mönche, die Eremi-
ten und alle jene, die den Acker bestellen. 
Eine Mutter darf man nicht von ihren Kindern 
trennen. Entwaffnete, die sich nicht mehr ver-
teidigen können, dürfen weder körperlichen 
noch seelischen Qualen ausgesetzt werden. 
Folterung ist ein schwereres Verbrechen als 
Mord. Es ist verboten, Leichen der Gefallenen 
zu plündern oder sie zu verstümmeln.

Die Kultur entwickelt sich sprunghaft. Manch-
mal auch scheint die Menschheit stille zu ste-
hen, ja schwere Rückschläge zu erleiden. Ge-

rade im Verhalten gegenüber leidenden Mit-
menschen wird dies deutlich.

Seit dem Beginn des Christentums erkennen 
wir in Europa ständig Spannung und Wider-
spruch zwischen den Anforderungen der ver-
zeihenden Nächstenliebe und einem Verhal-
ten, das diese Forderungen ständig verletzt. 
Gandhi hat ein strenges Wort gesprochen als 
er erklärte, daß das Christentum eine erhabene 
Religion sei, aber daß die Christen sie zu we-
nig angewandt hätten. Und doch, wie viele 
immer erneute Versuche der Anwendung fin-
den wir im Verlauf der ganzen europäischen 
Geschichte seit der Frühzeit bis heute, von den 
geistlichen Orden des Mittelalters bis zur Lai-
enhilfe der Neuzeit.

Während des europäischen Mittelalters haben 
viele das Leben nur als Stück des Weges zum 
Jenseits hin betrachtet. Man maß ihm keinen 
hohen Wert bei und versuchte nicht, es auf 
Erden zu verlängern. Man bemühte sich, eher 
die Seele als den Körper zu retten. Dem Leiden 
verlieh man einen mystischen Wert, eine er-
zieherische Tugend. Es war nicht die Aufgabe 
der Gesellschaft, den Lauf des Schicksals zu 
ändern. Die Masse blieb gleichgültig gegen-
über dem Elend der anderen.

Mit dem Erwachen des wissenschaftlichen Gei-
stes aber entdeckte der Mensch die physika-
lischen Gesetze, die das Universum, wie sei-
nen eigenen Körper, beherrschen. Das Leben 
wurde zu einem Ziel an sich. Von nun an nahm 
die Gesellschaft ihr Schicksal selbst in die 
Hand und versuchte, es zu lenken. Im „Jahr-
hundert der Aufklärung" entstand der Huma-
nitarismus, eine rationalisierte Form der Men-
schenliebe und der Gerechtigkeit. Die soge-
nannten Philosophen erhoben sich gegen die 
Gewöhnung, das Elend als vorausbestimmt 
zu betrachten, und sie entzogen sich der Lehre, 
derzufolge jeder Mensch für die Übel, unter 
denen die Welt leidet, mitverantwortlich sei. 
Von jetzt an handelte es sich darum, für die 
größtmögliche Zahl so viel irdisches Glück wie 
möglich zu erzielen. Innerhalb dieser Entwick-
lung ergab sich eine Regel, der Jean Jacques 
Rosseau 1762 klaren Ausdruck verliehen hat; 
ei fordert wiederum Achtung des entwaffneten 
Feindes. Der Krieg ist für ihn ausschließlich 
Sache des Staates, die Soldaten sind nur staat-
liche Werkzeuge. Legen sie aber die Waffen



nieder, so sollen sie wieder Menschen sein, 
und keiner soll mehr ein Recht über ihr Leben 
haben.

Diese Gedanken werden von der Französischen 
Revolution wieder ausgenommen, und darüber 
hinaus verkündet sie: Kriegsgefangene unter-
stehen demselben Recht wie die eigenen Bür-
ger, sie stehen „unter dem Schirm der Nation 
und unter dem Schutz der Gesetze". Nun aber 
läßt die allgemeine Dienstpflicht die Feind-
seligkeiten zu Massenkriegen werden. Ganze 
Völker stehen sich jetzt kämpfend gegenüber. 
Mit dieser Entwicklung hat die sanitäre Orga-
nisation nicht Schritt halten können, und in den 
napoleonischen Kriegen war das Los der Ver-
wundeten erbärmlich. Dieser bedauernswerte 
Zustand hat sich dann zu Beginn der zweiten 
Hälfte des 19, Jahrhunderts kaum gebessert. 
Auf den Schlachtfeldern des Krim-Krieges und 
in den italienischen Feldzügen starben 60 Pro-
zent aller Verwundeten.

Und doch war das 19. ein großes Jahrhundert; 
es hat die Sklaverei abgeschafft, die Men-
schenrechte bestätigt und die weltweite Be-
wegung des Roten Kreuzes ausgelöst. Kaum 
hat dieses Säkulum seine erste Hälfte über-
schritten, als es aufs tiefste aufgerüttelt wird 
durch Henry Dunants leidenschaftlichen Ap-
pell; er ist Zeuge der furchtbaren Folgen einer 
der blutigsten Schlachten der Geschichte, und 
auch er wiederum ruft seinen Zeitgenossen 
zu: „Der gefallene Soldat ist kein Feind mehr, 
er ist ein Mann, der blutet, und das Blut hat 
überall dieselbe Farbei" Aus einem doppelten 
Gelübde, das der Verfasser des Buches am 
Ende seiner „Erinnerung an Solferino" ablegt, 
sind gleichzeitig das Rote Kreuz und die Gen-
fer Konventionen entstanden, und dies ist das 
Ereignis, das wir heute feierlich begehen.

Von nun an entwickelt sich diese universelle 
Bewegung rasch. Nachdem das Rote Kreuz sich 
zuerst auf die Betreuung der Verwundeten be-
schränkt hatte, dehnt es allmählich seine Ak-
tion auf andere Opfer der Kriege aus: Schiff-
brüchige, Gefangene, in Not geratene Zivil-
personen, und weiterhin wenden sich die na-
tionalen Rotkreuz-Gesellschaften, vom Geist 
der Solidarität erfüllt, zwischen den Kämpfen 
ihrer Friedensaufgabe zu, Krankenpflege, Hy-
giene, Beistand bei Naturkatastrophen. Jetzt 

umfaßt das Rote Kreuz fast alle Formen 
menschlichen Elends.

Aus der ersten Genfer Konvention wächst das 
humanitäre Recht hervor, und es geht eine 
starke Wirkung auf das im Haag kodifizierte 
Kriegsrecht aus. Indirekt steht diese Konven-
tion am Ursprung der großen Bewegung, die 
die Beilegung der Konflikte und die Aufrecht-
erhaltung des Friedens zum Ziel hat. Unab-
hängig vom Roten Kreuz verwirklichen sich 
diese Bestrebungen im Völkerbund und später 
in den Vereinten Nationen.

Das 20. Jahrhundert aber hat wiederum eine 
allgemeine Schwächung der Rechtsgeltung und 
der internationalen Moral erlebt. Max Huber 
schrieb eines Tages: „Der Geist der Epoche 
lähmt mich. Das Recht wird mit Füßen getre-
ten." In der Tat haben die beiden Weltkriege 
so viel Zerstörung und Leiden angehäuft, daß 
eine Art von dumpfer Gewöhnung eintrat und 
man sich nicht mehr auflehnte. Ungeheuer-
liche Doktrinen haben die Mißachtung des 
Menschen zum Prinzip erhoben, und etwas von 
diesen Tendenzen ist selbst unter den fried-
fertigen Gemütern zurückgeblieben.

Krieg wird mit Fanatismus und verdoppeltem 
Haß geführt. Die Leiden werden zu einer poli-
tischen Waffe und zu einem beliebten Mittel 
für Hetze und Propaganda. Bedeutende Ge-
lehrte schaffen Zerstörungsmittel, die mit ei-
nem Schlag, ohne Unterscheidung die Bevöl-
kerung großer Städte und Länder auslöschen 
können.

Wohin gehen wir heute, 1963? Vielleicht müs-
sen wir dem Problem in unserem eigenen Be-
reich, demjenigen des Roten Kreuzes, nachge-
hen.

Es gibt einen allen Völkern gemeinsamen Ge-
danken, der langsam sich aus allmählichen 
Entwicklungen und Bekenntnissen zum sitt-
lichen und moralischen Verhalten ergeben hat. 
Aus diesem hohen Erbe, zu dem alle in ihrer 
Weise einen Teil beigetragen haben, hat das 
Rote Kreuz seine Kräfte gewonnen. Religiöse 
Überzeugungen, philosophische Postulate, The-
orien haben gewirkt, demütige und große Ta-
ten ereigneten sich in ihrem Gefolge. Und in-
nerhalb dieser Taten leistet das Rote Kreuz 
seinen Beitrag.



Sein Werk nimmt heute eine bisher unerhörte 
Ausdehnung an. In jedem Konflikt, gleich an 
welcher Stelle der Erde, greift der „dritte 
Kämpfer" augenblicklich ein. Man kann fest-
stellen, daß das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz immer mehr in die Interessen-
sphäre und das Souveränitätsgebiet der Staa-
ten — diesen geheiligten Bezirk — zugunsten 
einzelner, zugunsten der menschlichen Person 
eindringt, daß man darin eine wirkliche Ent-
wicklungswende in der Geschichte des inter-
nationalen Rechtes feststellen kann. Im Falle 
großer Katastrophen erlebt man Handlungen 
der Solidarität zwischen den nationalen Ge-
sellschaften des Roten Kreuzes, des Roten 
Halbmonds, des Roten Löwen und der Sonne, 
die auf den Ruf ihrer Föderation, der Liga der 
Rotkreuz-Gesellschaften, hören: gemeinsame 
Handlungen, deren Wirkung unablässig zu-
nimmt. überall in den Spitälern, den Gefäng-
nissen, auf blutigen Straßen, dank der unauf-
hörlichen und anonymen Arbeit von so viel 
Männern und Frauen guten Willens, wird der 
Leidende beschützt. Hilfe wird ihm zuteil und 
Trost.

Wir müssen uns dessen bewußt sein, daß diese 
Mission von den Vertretern des Roten Kreuzes 
immer größeren Mut verlangt. Treue zu der 
übernommenen Aufgabe kann in einer oft so 
unerbittlichen und fanatischen Welt die Ge-
fährdung des eigenen Lebens bedeuten. Pflicht-
treu und kühn müssen die Diener unseres 
großen Weltbundes sein. Nicht nur muß man 
vom Rotkreuz-Vertreter verlangen, daß er be-
reit sei, sein Leben einzusetzen. Er muß über 
die innere Disziplin verfügen, die ihn partei-
licher Leidenschaft nicht erliegen läßt. Die Un-
parteilichkeit des Roten Kreuzes ist ein Schritt 
zur völligen Objektivität, also wohl zur Weis-
heit und vielleicht zum Frieden.

Manche bestreiten den Wert einer solchen 
Haltung. Oft wird sie heute verhöhnt; heute, 
wo so viele Doktrinen aufeinander prallen, 
wobei jede den Anspruch erhebt, uns mitzu-
reißen, in einer Epoche, in der man von jedem 
verlangt, daß er engagiert sein müsse. Nun, 
die humanitäre Leistung verlangt Engagiert-
sein, volle Hingabe. Dies aber für ein Ideal, 
das über die Grenzen des geschichtlichen Ge-
schehens hinausreicht, weit über alle geogra-

phischen Grenzen. Gerade deshalb verkennen 
so viele die Größe des Einsatzes, der in seinem 
Namen erfolgt.

Um in die Reihen des Roten Kreuzes zu treten, 
braucht es große Festigkeit; und wer über 
diese physische oder moralische Festigkeit 
nicht verfügt, soll sich lieber anderswohin 
wenden. Dem Roten Kreuz kann man heute 
nur aus ganzer Seele dienen, sein Werk be-
wahrt einen äußerst individualistischen Cha-
rakter. Hier liegt der Unterschied zu den staat-
lichen Dienststellen. Das Rote Kreuz ist keine 
Verwaltungsbehörde unter anderen. Wie Du-
nant es selbst, ausgesprochen hat, wenn es ihm 
gelang, den Opfern der Schlacht von Solferino 
zu helfen und sie zu trösten, so ist es, weil er 
vom Wert des Lebens jedes einzelnen Men-
schen durchdrungen war. Wenn das Rote Kreuz 
während eines Jahrhunderts durch Gefahren 
und Mühen hindurch seinen Weg hat fortset-
zen können, so liegt dies daran, daß seine 
Hauptsorge — immer wieder sei es gesagt — 
der einsame, der entwaffnete Mensch war. 
Hier liegt sein Geheimnis.

Auch wenn die Gesellschaft die Individuen 
immer mehr in den Dienst ihrer kollektiven 
Aufgaben stellt, wird doch für das Rote Kreuz 
und für die freiwillige Leistung von Person zu 
Person stets Platz bleiben. Ich möchte sogar 
sagen, daß nichts jemals diese Freiwilligkeit 
wird ersetzen können.

Mir erscheint, wenn ich zusammenfasse, daß 
unser gemeinsames Werk Macht und Einfluß 
auch über die Zukunft besitzt. Wohin wendet 
sich die Menschheit? Dies hängt von jedem 
einzelnen unter uns ab. Und was wir vom Ro-
ten Kreuz nach einem Jahrhundert seiner Exi-
stenz wissen, erlaubt uns zu hoffen, daß es 
mit seinen Mitteln einen Beitrag zu einer bes-
seren Welt wird liefern können, einer Welt, 
in der es sich besser lohnt zu leben.

Solange das Rote Kreuz lebendig sein wird, 
lebendig wie heute, können wir mit Zutrauen 
in die Zukunft schauen. Unsere Institution wird 
wachsen, und die Wichtigkeit, die sie in kom-
menden Zeiten haben wird, soll immer ein Be-
weis für den Respekt vor dem Menschen und 
der Notwendigkeit friedlichen Zusammenle-
bens sein.
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